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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Kampf gegen den Autoritätsverlust von Staatsangestellten forderte CVP-Nationalrat
Leo Müller (cvp, LU), ein Antragsrecht auf Strafverfolgung für deren vorgesetzte Behörde
einzuführen. Beamte, welche in Ausübung ihrer Arbeit an vorderster Front stehen,
seien immer häufiger Beleidigungen, Verleumdung und übler Nachrede ausgesetzt.
Besonders Mitarbeitende von Behörden mit heiklen Aufgaben wie der Polizei, des
Sozialamts, des Betreibungs- sowie des Konkursamts seien davon betroffen. Mit der
Motion wolle er Staatsangestellten, welche als Privatpersonen keine Strafanzeige
erstatten möchten, «den Rücken stärken». Dies, indem deren vorgesetzte Behörde die
Möglichkeit bekäme, Anzeige gegen Beamtenbeleidigung einzureichen, sofern diese in
Zusammenhang mit der Ausübung der beruflichen Tätigkeit erfolgte, erklärte der
Motionär im Rat. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion mit der Begründung, dass die freie
Entscheidung der Beamten zwischen Strafverfolgung und Schutz der Privatsphäre
dadurch gefährdet würde. Folge davon wäre die unfreiwillige Mitarbeit in einem
Strafverfahren, was für die Betroffenen zu einer Belastung werden könnte. Der
Bundesrat war zudem der Meinung, dass die vorgeschlagene Gesetzesanpassung das
Ziel der Motion verfehle; sinnvoller zur Erfüllung des Anliegens sei es, Beamte bei der
selbstständigen Strafanzeige zu unterstützen und zu begleiten. Entgegen der
Empfehlung des Bundesrates stimmte die Mehrheit des Nationalrates in der
Herbstsession 2018 dem Vorstoss zu. 1

MOTION
DATUM: 18.09.2018
CATALINA SCHMID

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Unterschiedliche Meinungen vertraten Leo Müller (cvp, LU) und der den Bundesrat
vertretende Bundeskanzler Walter Thurnherr bezüglich der Kosten für
Öffentlichkeitsarbeit und Beratung. Müller verlangte in seinem Postulat die Aufstellung
dieser Kosten pro Departement für die letzten zehn Jahre. Aus seiner früheren Tätigkeit
in der Finanzkommission wisse er, dass diese Kosten zwischen 2006 und 2014 um rund
einen Drittel angewachsen seien. Die Antwort des Bundesrats auf sein Postulat, man
könne diese Zahlen den einzelnen Jahresrechnungen entnehmen, sei nicht korrekt und
er fände es etwas speziell, wenn die Arbeit für eine solche Zusammenstellung den
Parlamentarierinnen und Parlamentariern überlassen werde. Thurnherr hingegen
versicherte, dass die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und externe Beratung in der
Staatsrechnung ausgewiesen seien. Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit inklusive
Präventions- und Informationskampagnen lägen seit 2002 ziemlich stabil bei etwa CHF
80 Mio. Mit externen Beratungen sei die Bundesverwaltung zurückhaltend, weil man

POSTULAT
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN
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Aufgaben möglichst mit eigenem Personal erfüllen wolle. Trotzdem sei es ab und zu
angebracht, Expertise von aussen anzufordern. Auch die Ausgaben in diesem Bereich
seien aber seit 2010 kaum gewachsen und bewegten sich zwischen CHF 456 Mio und
CHF 485 Mio. Für das Jahr 2016 weise die Staatsrechnung diesbezüglich einen Betrag
von CHF 440 Mio aus. Trotz dieser doch recht detaillierten Darlegungen durch den
Bundeskanzler hiess der Nationalrat das Postulat mit 122 zu 65 Stimmen gut. 3

Bundesverwaltung - Personal

Kündigen sich wirtschaftlich härtere Zeiten an, gerät in der Regel die
Anstellungsstrategie der öffentlichen Hand in die Kritik. Aufgrund des starken Frankens
meldeten sich schon im Frühjahr 2015 Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen
mit der Forderung eines Einstellungsstopps oder gar einer Reduktion der
Personalstellen bei der eidgenössischen Verwaltung. Während Unternehmen den
Ausfällen aufgrund des starken Frankens mit einer effizienteren Personalpolitik
begegneten, würde der Staat immer weiter wachsen, gab etwa Ems-Chemie-Chefin
Magdalena Martullo-Blocher – damals noch nicht offiziell Kandidierende für den
Nationalrat – in einem Interview in der Zeitung "Le Temps" zu Protokoll.
Economiesuisse kritisierte, dass nicht nur die Anzahl Stellen ausgebaut worden,
sondern dass im Vergleich zur Privatwirtschaft auch die Löhne in der eidgenössischen
Verwaltung wesentlich stärker gewachsen seien. In der Basler Zeitung wurde zwischen
2007 und 2014 von einem Lohnwachstum von über einer Milliarde Franken gesprochen.
Vertreter der Gewerkschaften betonten allerdings, dass dieses ungleiche Wachstum
auch auf die teilweise wesentlich tieferen Löhne im Vergleich zum privaten
Arbeitsmarkt zurückzuführen sei. 
Weil sich die Bundesfinanzen als nicht mehr sehr rosig präsentierten, wurde Sparen
beim Personal auch im Parlament zum Thema. Einige Exponenten der bürgerlichen
Parteien forderten eine Plafonierung von Stellenzahl und Lohnausgaben (bei aktuell CHF
5,4 Mrd.). Die SVP forderte gar eine Rückkehr zu den Zahlen von 2007. Die Linke
monierte, dass weniger Personal nicht gleichbedeutend sei mit weniger Ausgaben. Nur
angemessene Löhne würden dazu führen, dass kompetente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Stelle in der Bundesverwaltung anträten. Zudem seien die
gewachsenen Pflichtenhefte der Verwaltung mit weniger Personal nicht zu erfüllen.
Externe Beschäftigte, deren Kosten seit 2008 um rund einen Drittel zugenommen
haben, wären zudem wesentlich teurer; ein Argument, das von einem Bericht der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle bestätigt, und von der Wirtschaft mit der
Forderung eines Stopps externer Beschäftigungen gekontert wurde. 
Ende März reichten Leo Müller (cvp, LU) im Nationalrat (15.3224) und Peter Föhn (svp,
SZ) im Ständerat (15.3368) zwei sehr ähnliche Motionen ein, die einen Ausgabenstopp
bei den Personalkosten mit Stand 2014 fordern. Im Mai doppelte die Finanzkommission
des Ständerats (FK-SR) nach, die ebenfalls in einer Motion (15.3494) das Einfrieren des
Personalbestandes beantragt, allerdings den Voranschlag 2015 als Grundlage vorschlägt.

Der Bundesrat, der alle drei Motionen zur Ablehnung empfahl, reagierte Mitte August
seinerseits mit Sparvorschlägen: Der automatische Lohnanstieg und die
Leistungsprämien sollen gekürzt und Treueprämien teilweise gestrichen werden. Damit
könnten jährlich rund CHF 30 Mio. gespart werden. Gegen den drohenden Abbau
wehrten sich die Personalverbände des Bundes mit einer Petition und Anfang
November mit einer Protestaktion. 
Den drei Motionen wurden unterschiedliche Schicksale zuteil. Während die Motion
Föhn im Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt wurde, wurde die
Motion Müller 2015 nicht mehr behandelt. Die Motion der Finanzkommission wurde
hingegen von beiden Kammern überwiesen. Der Auftrag an den Bundesrat, Massnahmen
zu ergreifen, damit der Bestand des Bundespersonals 35'000 Vollzeitäquivalente nicht
überschreite, wurde im Ständerat mit 25 zu 14 Stimmen und im Nationalrat mit 96 zu 77
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) überwiesen. In beiden Kammern zeigte sich dabei ein
Links-Rechts-Graben. Die Linke, die unterstützt vom Bundesrat forderte, dass die
Verwaltungsaufgaben von genügend Mitarbeitenden erledigt werden müssten und eine
starre Plafonierung nicht zielführend sein könne, unterlag allerdings den
rechtsbürgerlichen Bedenken zum starken Wachstum des Personalbestandes in den
letzten Jahren. 4

MOTION
DATUM: 07.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Dem Kanton Jura standen bei den Nationalratswahlen 2015 wie bis anhin zwei Sitze zu.
Mit 24 Kandidierenden auf zwölf Listen wies der Kanton eine nie zuvor gesehene Zahl an
Bewerberinnen und Bewerbern auf. Auch der Frauenanteil auf den Listen lag bei hohen
37.5% (2011: 31.3%). Zur Sitzverteidigung traten Jean-Paul Gschwind von der CVP und
Pierre-Alain Fridez von der SP an.
Auf linker Seite kam es im Jura zum grossen Zusammenschluss zwischen SP, Grünen,
der Liste CS-POP und den jeweiligen Jungparteien. Bei den anderen Parteien gingen
einzig CVP und FDP jeweils mit ihren Jungparteien eine Listenverbindung ein. Mit dieser
Konstellation war auch klar, dass es bei den jurassischen Nationalratswahlen kaum zu
grossen Überraschungen kommen würde. Hierfür wäre wohl zumindest eine
Listenverbindung zwischen der FDP und der SVP – welche 2007 Dominique Baettig den
Einzug in den Nationalrat ermöglicht hatte – vonnöten gewesen. Eine solche
Verbindung wurde aber von den Freisinnigen aufgrund politischer Differenzen
abgelehnt. Somit stiegen die bürgerlichen Parteien faktisch im Alleingang in den
Wahlkampf. Zum ersten Mal gab es im Kanton Jura heuer einen sogenannten «Super
Sunday», d.h. neben National- und Ständeratswahlen fanden gleichzeitig auch
kantonale Parlaments- und Regierungswahlen statt. In den Medien war deswegen gegen
Ende des Wahlkampfes von einer «absence de débat» die Rede. Anscheinend führte
die Vielzahl an verschieden Wahlen dazu, dass gewisse Kampagnen im Trudel des Super-
Wahltags untergingen. Ausserdem wurde gut einen Monat vor den Wahlen bekannt, dass
beim Druck der Wahlunterlagen ein Missgeschick unterlaufen war, da bei etwa einem
Prozent der verschickten Unterlagen die Listen einiger Parteien fehlten. Man entschied
sich aufgrund des engen Zeitplans, den betroffenen Stimmbürgern die Möglichkeit
anzubieten, die restlichen Listen bei der Gemeinde oder der Staatskanzlei zu verlangen.
Sowohl die jurassische Regierung als auch die Bundeskanzlei hiessen dieses
improvisierte Vorgehen gut. Vom Wahlprozedere abgesehen, wurde der
Nationalratswahlkampf im Jura klar von den Ständeratswahlen im Kanton dominiert.

So blieb denn auch am Wahlsonntag eine Überraschung aus. Die CVP etablierte sich
erneut als stärkste Partei mit einem Wähleranteil von 27% (-5.6%) und verteidigte ihren
Sitz von Jean-Paul Gschwind (8'728 Stimmen) problemlos. Ebenso schafften es die
Sozialdemokraten mit 23.7% (-7.1 Prozenpunkte), das Mandat von Pierre-Alain Fridez
(8'301 Stimmen) zu halten. Die prozentualen Verluste beider Spitzenparteien waren zu
einem beträchtlichen Teil durch das Antreten von CSP und CS-POP mit eigenen Listen
erklärbar. Die FDP holte 16.8% der Stimmen (+7.3 Prozentpunkte), die SVP 12.8% (-2.8
Prozentpunkte) und die Grünen 7.3% (-3.7 Prozentpunkte). Hinter den Gewählten
Gschwind und Fridez folgten Gabriel Voirol (5163 Stimmen), Karine Marti mit 4'245
Stimmen und Thomas Stettler mit 4'119 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag – wohl auch
dem «Super Sunday» geschuldet – bei vergleichsweise hohen 54.3% (2011: 44.4%). 5

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le 12 octobre 2016, le Conseil fédéral soumettait au Parlement le projet d'arrêté fédéral
relatif à l'Accord sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité
signé en avril 2016 avec le Monténégro (Lutte contre la criminalité. Accord avec le
Monténégro). S'ajoutant à d'autres accords similaires déjà conclus avec différents pays
d'Europe de l'Est et du Sud-Est, l'entente établie avec le Monténégro participe de
manière directe au développement de la sécurité intérieure helvétique. Tel que
spécifié par le socialiste Pierre-Alain Fridez (ps, JU), rapporteur pour la CPS-CN,
l'accord en question a pour principal objectif de favoriser le "transfert d'informations
et [ainsi] une meilleure collaboration entre les deux Etats pour repérer et démanteler
des réseaux de crime organisé".
Dans les rangs des chambres fédérales, l'arrêté n'a pas suscité de discussion et a été
adopté à l'unanimité lors du vote final du 29 septembre 2017 (194 voix pour, 0 contre et
0 abstention au Conseil national / 44 voix pour, 0 contre et 0 abstention au Conseil des
Etats). 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.10.2016
AUDREY BOVEY
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Aussenwirtschaftspolitik

Im Dezember 2018 reichte Nationalrat Fridez (sp, JU) eine Motion ein, mittels der
Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollten. Der Bundesrat müsse
sämtliche Waffenexporte, inklusive Ersatzteile und Munition nach Saudi-Arabien und
weitere Länder, die im Jemen-Konflikt involviert sind, unverzüglich stoppen, forderte
Motionär Fridez. Er begründete die Motion mit der prominenten Rolle, welche Saudi-
Arabien im Bürgerkrieg in Jemen einnehme und mit weiteren saudischen
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Ermordung Jamal Khashoggis. Aus
Sicht Fridezs war der Bundesrat durch Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes dazu in der
Lage, Ausfuhrbewilligungen zu suspendieren oder zu widerrufen, wenn
«ausserordentliche Umstände es erforderten». In seiner Stellungnahme zeigte sich der
Bundesrat zwar über die humanitäre Krise in Jemen und die
Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens besorgt. Jedoch beschwichtigte er, dass
die Schweiz in ihrer Kriegsmaterialexportpraxis früh auf die Ereignisse in Jemen
reagiert habe. Das SECO habe bereits einen Tag nach der Militärintervention in Jemen
sämtliche Gesuche für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die beteiligten Staaten
blockiert. 2016 beschloss der Bundesrat zudem, dass jene Ausfuhrgesuche abgelehnt
werden, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Verwendung im Jemen-Konflikt
bestand. Laut WBF würden seit Oktober 2018 bereits zugestimmte Bewilligungen nicht
eingesetzt und hängige neue Gesuche betreffend Saudi-Arabien nicht behandelt, bis
das WBF eine Neubeurteilung der Lage vorgenommen habe. Der Bundesrat verwies
zudem auf seine Stellungnahme zur Motion Seiler Graf (sp, ZH; Mo. 18.4138) hinsichtlich
des Vorliegens «ausserordentlicher Umstände». Man begrüsse die Vermittlung der
Vereinten Nationen im Jemen und hoffe, dass diese einen ersten Schritt in Richtung
eines neuen Friedensprozesses darstelle. Für den Bundesrat bestand kein
Handlungsbedarf, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. 
Die Motion wurde im Dezember 2020 abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren im
Rat behandelt wurde. 7

MOTION
DATUM: 14.12.2018
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Nachdem die Unterstützung der WEF-Jahrestreffen durch die Armee auch für die
nächsten Jahre vom Ständerat befürwortet worden war, regte sich im Nationalrat
Widerstand in Form eines Nichteintretensantrags Mazzone (gp, GE). Sie wollte
zusammen mit Balthasar Glättli (gp, ZH) die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung
der Sicherheitsmassnahmen des Kantons Graubünden verhindern. Die Mehrheit der SiK
des Nationalrates stellte sich jedoch mit 21 zu zwei Stimmen deutlich hinter die beiden
zu verhandelnden Geschäfte und stützte so den Entscheid der Ständekammer.
Mazzone, die ihren Nichteintretensantrag im Plenum vertrat, konnte sich nicht mit der
finanziellen Unterstützung des Kantons Graubünden anfreunden, weil sie die WEF-
Jahrestreffen für private Veranstaltungen einer privaten Stiftung hielt, die überdies
selbst über grosse finanzielle Reserven verfügen. Unterstützung erhielt sie von SP-
Sprecher Fridez (sp, JU), der verlauten liess, dass zwar eine Mehrheit der Fraktion auf
beide Vorlagen eintreten, jedoch in der Detailberatung auch Minderheitsanträge
unterstützen werde, die auf eine Reduktion des finanziellen Unterstützungsbeitrags
abzielten. Ansonsten wehte Links-grün ein rauer Wind entgegen, da sich alle anderen
Fraktionen für die Annahme der Vorlagen ausgesprochen hatten. Eintreten wurde dann
deutlich beschlossen, die geschlossen stimmende grüne Fraktion und einige SP-
Angehörige konnten der bürgerlichen Ratsmehrheit wenig entgegensetzen. 
In der Detailberatung wurden mehrere Minderheitsanträge behandelt. Ein Antrag Glättli
(gp, ZH) beinhaltete eine Umverteilung der Kosten des Armeeeinsatzes, indem die
Hälfte der Ausgaben (bzw. der geleisteten Diensttage) durch die WEF-Organisatoren
getragen werden sollte. Eine zweite Minderheit Crottaz (sp, VD) zielte auf eine
Reduktion des Verpflichtungskredits auf CHF 10.75 Mio., also auf eine Einsparung von
CHF 1 Mio. gegenüber dem Entwurf der Regierung. Als Ausgleichsangebot wollten die
Antragstellenden mit einem zweiten Vorschlag CHF 900'000 bereitstellen, falls dieser
Plafond von CHF 10.75 Mio. nicht ausreichen würde. Eine Minderheit Sommaruga (sp,
GE) wollte noch weniger Mittel freigeben, nämlich CHF 6.75 Mio. Sämtliche
Gegenanträge blieben aber erfolglos, so dass der Nationalrat schliesslich die vom
Ständerat beschlossenen Varianten bestätigte. Damit setzte sich auch der Bundesrat
durch, der die Vorlagen so ins Parlament geschickt hatte. Mit 151 zu 23 Stimmen
respektive mit 131 zu 29 Stimmen wurden die Vorlagen genehmigt; in beiden Fällen
konnte die geschlossen Nein-stimmende grüne Fraktion den Entscheid nicht
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verhindern. 8

Militäreinsätze

Im Februar des Berichtsjahres publizierte der Bundesrat seine Botschaft über den
Einsatz der Armee zum Schutz des World Economic Forum (WEF) in Davos. Die
Regierung des Kantons Graubünden hatte im September 2011 den Bundesrat um
Unterstützung zur Gewährleistung der Sicherheit während der WEF Jahrestreffen 2013-
2015 gebeten. Die Armee soll erneut im Assistenzdienst die zivilen Behörden
unterstützen. Der Kostenaufwand wurde vom Bundesrat auf maximal 3 Mio. CHF pro
Jahr geschätzt. Im Entwurf zur Botschaft wurde um eine Bewilligung des
Schutzauftrages für drei Jahre gebeten. Die grosse Kammer hatte sich als Erstrat mit
dem Geschäft zu befassen. Eine Minderheit Geri Müller (gp, AG) beantragte
Nichteintreten. Eine weitere Minderheit Fridez (sp, JU) beantragte, den Einsatz lediglich
für das Jahr 2013 zu bewilligen, um in einer späteren Runde die Einsätze für die
Folgejahre infrage zu stellen. Im Nationalrat setzte sich, nach einer intensiv geführten
Diskussion über den Sinn des WEF und die Rolle der Schweiz als neutraler Staat und
dessen Aussenwirtschaftspolitik sowie den verfassungsmässigen Auftrag der Armee,
schliesslich der Entwurf des Bundesrates durch. Eintreten war zwar unbestritten, doch
in den folgenden Abstimmungen setzte die Grüne Partei zusammen mit einem Grossteil
der SP-Fraktion ein deutliches, aber erfolgloses Zeichen gegen diesen Einsatz. Der
Ständerat folgte im September des Berichtsjahres dem Votum des Erstrates
diskussionslos. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Nationalrat wehte der Botschaft über die  Armeeeinsätze anlässlich der WEF-
Jahrestreffen ein rauerer Wind entgegen als in der kleinen Kammer. In der SiK wurden
bereits Minderheitsanträge behandelt, sie blieben jedoch erfolglos. In der
Gesamtabstimmung beantragte die Kommission mit 17 zu 6 Stimmen Annahme der
Botschaft, wie Sprecher Büchler (cvp, SG) bekannt gab. Eine Minderheit I Voruz (sp, VD)
wollte den Maximalbestand der Truppe im WEF-Einsatz auf 3000 Armeeangehörige
(AdA) limitieren. Eine Minderheit II Voruz (sp, VD) beantragte einen neuen
Kostenverteiler, wobei die WEF-Organisation und der Kanton Graubünden je genau ein
Drittel der Sicherheitskosten tragen sollen. Die SiK lehnte beide Anträge ab. 
Pierre-Alain Fridez (sp, JU) unterstützte die beiden Minderheitsanträge im Plenum und
gab sogleich zu, dass seine Partei eine solche Debatte gerne zum Anlass nehme,
kritische Fragen zu stellen. So wurde etwa die Rolle der Armee in Frage gestellt, weil die
Kernaufgabe der Sicherung dieses Anlasses eben Sache der Polizei sein sollte und nicht
der Armee. So stellte Fridez zur Debatte, ob die Armee angesichts der laufenden
Reformen in einigen Jahren immer noch in der Lage sein würde, Einsätze mit einem
solchen Personalaufwand leisten zu können. Zum zweiten Minderheitsantrag stellte er
klar, dass sich der Kanton Graubünden, aber auch die Organisatoren des WEF, mehr an
den Kosten des Armeeeinsatzes beteiligen sollten.
Die Debatte gestaltete sich dann aber nicht sehr kontrovers und alle Fraktionen, ausser
jene der SP, unterstützen den Mehrheitsantrag gemäss Bundesratsentwurf und
Ständeratsbeschluss. Die Reduktion des Maximalbestandes der eingesetzten Truppe
begründete Eric Voruz (sp, VD) mit den Erfahrungen vergangener WEF-Armeeeinsätze,
in denen jeweils nicht mehr als ein Kontingent von 3000 bis 3500 AdA benötigt worden
war. Überdies sah Voruz auch bezüglich Personalbestand den Kanton Graubünden in
der Pflicht, mehr Polizeikräfte für das WEF zu mobilisieren, zumal die
Bestandsreduktion im Rahmen der WEA künftige Einsätze der Armee im Assistenzdienst
erschwere. Zum Vorschlag der Kosten-Neuaufteilung verlor der Initiant wenige Worte
und blieb beim Kern seines Anliegens, die Kosten gleichmässig aufzuteilen.
Es blieb aber bei den beiden Versuchen, die Botschaft anzupassen, denn beide
Minderheitsanträge wurden auch vom Ratsplenum deutlich abgelehnt. Mit 126 zu 46
Stimmen sprach sich der Nationalrat für den Bestand von weiterhin maximal 5000 AdA
aus und mit 130 zu 49 Stimmen wurde die beantragte Änderung der Kostenaufteilung
ebenfalls abgewiesen. In beiden Abstimmungen unterlag links-grün. In der
Schlussabstimmung wurde das Geschäft schliesslich mit 132 zu 35 Stimmen bei 13
Enthaltungen angenommen. 10
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Militärorganisation

Zur Finanzierung der Armee stand die Behandlung einer Motion Müller Leo (cvp, LU) aus,
die den Bundesrat auffordert, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit wurde die
oft monierte Planungssicherheit für die Armeeführung thematisiert. Im Sinne einer
Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog anderer
Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für z. B. vier Jahre festgelegt und jeweils
periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin jährlich gefasste
Plafondfinanzierung ablösen. Müller sprach damit eine ähnliche Lösung an, wie sie
bereits Ständerat Bieri Anfang 2012 vorgeschlagen hatte. Müller griff dieses Thema auf,
weil die im Rahmen des Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket (KAP)
vorgesehenen Massnahmen in der Schwebe standen, da dieses Programm von den
Räten an den Bundesrat zurückgewiesen worden war. Diese Geschäfte und die daraus
folgenden Diskussionen waren ein Ringen um eine konsensfähige Armeefinanzierung.
Der Bundesrat stand dabei zwischen der Umsetzung der vom Parlament geforderten
Rahmenbedingungen und dem ebenfalls vom Parlament evozierten Spardruck. Die
Suche nach Lösungen erwies sich in Zeiten gewichtiger Rüstungsbeschaffungen, wie
dem anstehenden Gripen-Kauf, als zäh. 11

MOTION
DATUM: 27.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Sommersession 2014 konnte der Nationalrat eine Motion Müller (cvp, LU) wieder
aufnehmen, nachdem diese im Vorjahr noch verschoben worden war. Der Motionär
verlangt vom Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit sollte die
oft monierte Planungsunsicherheit für die Armeeführung thematisiert und entschärft
werden. Im Sinne einer Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog
anderer Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für beispielsweise vier Jahre
festgelegt und jeweils periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin
jährlich gefasste Plafondfinanzierung ablösen. 2014 präsentierte sich das Zeitfenster
etwas günstiger, da im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) auch die
Militärgesetzrevision anstand und eine solch grundsätzliche Änderung des
Finanzierungsprimats gleich mit aufgegleist werden könnte. Die Gegenposition nahm
Nationalrat Glättli (gp, ZH) ein, welcher darauf pochte, zuerst die definitive
Beschlussfassung über die WEA abzuwarten. Verteidigungsminister Maurer signalisierte
allerdings im Plenum die Bereitschaft der Regierung, die Forderungen aus der Motion
zu erfüllen, was schliesslich zu deren Annahme mit 139 zu 39 Stimmen bei 6
Enthaltungen führte. Im Ständerat glänzte der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH)
mit einer flammenden Rede für die Motion. Nachdem das Ansinnen bereits früher
gescheitert und auch ein ähnlicher Vorschlag aus seiner eigenen Feder nicht auf
Wohlwollen gestossen war, sei nun endlich ein positives Signal aus dem Nationalrat
gesendet worden. Man solle nun endlich für die Armee ähnliche
Finanzierungsgrundlagen schaffen, wie es für andere Bereiche längst Usus sei. Mit der
Annahme der Motion auch im Ständerat wird nun die Armeefinanzierung neu
ausgestaltet und nicht mehr über Plafonds bestimmt, sondern über einen
mehrjährigen, weniger häufig zu beschliessenden Zahlungsrahmen. Im Zuge dieser
Entscheidung wurde eine Motion Bieri (cvp, ZG) zurückgezogen, welche Grundsätzliches
über die Zukunft der Armee angehen wollte. 12

MOTION
DATUM: 19.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Etwas später als im Vorjahr, nämlich erst im Juni legte der Bundesrat die
Immobilienbotschaft 2014 des VBS vor. Die von der Regierung beantragten Mittel
beliefen sich auf knapp CHF 440 Mio. Für den Departementsbereich Verteidigung
sollten für zwei Vorhaben rund CHF 120 Mio. gesprochen werden. Damit sollen
Infrastrukturprojekte auf dem Flugplatz von Payerne (VD) sowie auf dem Waffenplatz
Bure (JU) finanziert werden. Diese beiden Vorhaben sollten bis 2019 abgeschlossen
werden. Mit einem Rahmenkredit über CHF 290 Mio. sollen diverse weitere, so genannt
„kleine Bauvorhaben“ an Objekten der „armasuisse Immobilien“ realisiert werden.
Darunter fallen Bauten für Einsatz, Ausbildung und Logistik der Landesverteidigung
sowie der nationalen Sicherheit. Der Rahmenkredit dient zur Tilgung von Kosten aller
Art, von Studien und Projektierungen über Instandsetzungsmassnahmen und
teuerungsbedingten Mehrkosten bis zu dringenden und ungeplanten Vorhaben. CHF 10
Mio. davon wurden beispielsweise veranschlagt, um Baumassnahmen für die
Bereitstellung von Asylunterkünften umzusetzen. Weitere CHF 30 Mio. wurden
beantragt, um nötigenfalls und kurzfristig neue Objekte zumieten zu können,
beziehungsweise in Einzelfällen auch Ausbauten zu tätigen. Ausschlaggebend für diesen
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Schritt war eine Erfahrung aus dem Jahre 2013, als eine Rochade in der Nutzung von
Bundesimmobilien zu Komplikationen führte. Ein Mietgeschäft, welches Kosten von CHF
10 Mio. nicht übersteigt, bedarf keiner Genehmigung durch das Parlament. Zumiete und
Ausbau überstiegen jedoch damals diese Schwelle, was zu kurzfristiger
Handlungsunfähigkeit von „armasuisse Immobilien“ führte. Das Polster dieser nun zu
genehmigenden CHF 30 Mio. sollte solchen Fällen vorbeugen. Mit diesem Rahmenkredit
zeigte sich der Bundesrat überzeugt, eine praxisbezogene und haushaltsrechtlich
einwandfreie Lösung für Probleme, die in Zusammenhang mit Mietgeschäften immer
wieder auftreten, gefunden zu haben. Gleichzeitig werde damit Spielraum für rasches
und zielgerichtetes Handeln geschaffen. In der Herbstsession befasste sich der
Nationalrat mit dem Geschäft. Mit 152 zu 0 Stimmen wurde die Immobilienbotschaft
zwar ohne Abstriche genehmigt, jedoch relativieren die 32 Enthaltungen die
Deutlichkeit der Entscheidung. Vor der Schlussabstimmung scheiterte ein
Minderheitsantrag Fridez (sp, JU), welcher den Rahmenkredit für kleine Vorhaben auf
CHF 145 Mio. kürzen wollte. Mit Rahmenkrediten würden die Departemente Gelder
einsetzen, ohne dass das Parlament wisse, wohin die Mittel fliessen. Diesen Zustand
kritisierte Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG) und forderte im Plenum, solche „Black-
Boxes“ nicht zu genehmigen. Mit 52 zu 131 Stimmen unterlag der Vorschlag. Von den 52
links-grünen Nein-Stimmenden signalisierten noch 32 in der Schlussabstimmung ihren
Unmut durch Enthaltung. Im Ständerat konnte Kommissionssprecher Alex Kuprecht
(svp, SZ) dem Geschäft den Weg ebnen. Die Haltungen in der Kommission seien
unumstritten und in Anerkennung der Notwendigkeit aller Bauvorhaben beantragte er,
die Kredite zu genehmigen. Pro forma äusserte sich auch noch Verteidigungsminister
Maurer, der den Abstimmungen jedoch unbesorgt beiwohnen konnte: Mit 40 Stimmen
wurde der Antrag in allen Punkten jeweils einstimmig durchgewinkt. 13

Im September 2014 publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Weiterentwicklung der
Armee (WEA). Nachdem das Grossprojekt im Vorjahr in der Vernehmlassung auf Herz
und Nieren geprüft worden war, konnte die Regierung ihre Vorlage dem Parlament
unterbreiten. Im Zuge der WEA müssen auch zahlreiche Rechtsgrundlagen angepasst
werden, so dass die Entscheidfindung im Parlament nicht nur neue Eckwerte und
Zielvorgaben für den Truppenbestand beinhaltet. Die Armee soll derart ausgestaltet
werden, dass sie gut ausgebildet, modern und vollständig ausgerüstet sowie regional
verankert ist und schnell aufgeboten werden kann. Ab 2017 sollen die skizzierten
Massnahmen umgesetzt werden. Zu orientieren hat sich diese Neugestaltung am vom
Parlament Ende 2011 beschlossenen Bestand von 100'000 Armeeangehörigen und
einem jährlichen Kostendach von CHF 5 Mrd. Für die Wehrmänner und –frauen wird
insbesondere die auf 18 Wochen verkürzte Rekrutenschule und die in der Regel nur
noch zwei Wochen dauernden Wiederholungskurse spürbar. Insgesamt entspricht das
einer Reduktion der jährlich geleisteten Diensttage auf noch rund 5 Mio. Der aus einer
Motion Müller (cvp, LU) geforderte mehrjährige Finanzierungsrahmen wird ebenfalls neu
implementiert. Für die erste Periode von 2017 bis 2020 werden gemäss
bundesrätlichem Entwurf für die Armee CHF 19.5 Mrd. veranschlagt. 
Bis Ende Jahr reichte es jedoch noch nicht zu mehr als einer ersten Reaktion seitens
der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates (SiK-SR), welche sich im
Oktober erstmals mit der WEA auseinandersetzte und sich überzeugt zeigte, dass eine
Armeereform notwendig sei. In der Kommission wurde jedoch vorerst auf eine
inhaltliche Diskussion verzichtet. Stattdessen wurden einerseits vom
Verteidigungsdepartement noch vertiefte Informationen zum Projekt angefordert,
andererseits wurde in mehreren Gesprächen mit Kantonen, Offiziersgesellschaften,
diversen armeefreundlichen Organisationen, aber auch mit der GSoA und
Wissenschaftsvertretern eine Auslegeordnung vorgenommen. Die eigentlichen
Kernpunkte der WEA-Botschaft sollen erst Anfang 2015 diskutiert werden. 14
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Nachdem eine „unheiligen Allianz“ zwischen der SVP-Fraktion und den Fraktionen der
SP und der Grünen im Nationalrat das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (MG) in eine Zusatzrunde geschickt hatte, galt es in der Wintersession
2015 das Geschäft erneut in Angriff zu nehmen. Der Ständerat, der seinerseits auch
noch einige Justierungen vorgenommen hatte – durchaus im Sinne der grossen
Kammer, weil sich der Ständerat an deren Zwischenentscheiden orientiert hatte –,
hatte dem Nationalrat quasi die Hand zu einer raschen Entscheidfindung gereicht. Eine
solche erhoffte sich auch SiK-Präsident und -Sprecher Thomas Hurter (svp, SH), der
sich in seinem Resümee und Eintretensvotum ein „zügiges Vorwärtskommen“ wünschte,
gleichzeitig aber auch davor warnte, das Geschäft ein zweites Mal scheitern zu lassen.
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Die Kommission des Nationalrates empfahl ihrem Rat, auf einen Truppenombudsmann
zu verzichten, die Anzahl an Wiederholungskursen bei sechs Kursen, die drei Wochen
dauern sollen, zu belassen sowie den Durchdieneranteil auf höchstens 15 Prozent zu
beschränken. Neu war, und es handelte sich dabei um das Pièce de Résistance, dass ein
Zahlungsrahmen für die Armee 2017-2020 als eigenständige Norm vorgeschlagen
wurde. Weder im MG, noch in der Armeeorganisationsverordnung oder in
Übergangsbestimmungen sollte die Finanzfrage geklärt werden, sondern in einer
eigenen Vorlage, einem Zahlungsrahmen als Bundesbeschluss (der als sechste Vorlage
Teil der WEA wurde; siehe unten). Natürlich beantragte die Kommission Eintreten auf
die Vorlage, man hatte das mit 23 zu 2 Stimmen beschlossen.

Die Vorzeichen für die neuerliche Eintretensdebatte hatten sich im grossen Ganzen
nicht gewandelt, die Grünen-Fraktion sprach sich erneut als einzige weiterhin für
Nichteintreten aus, blieb jedoch wiederum erfolglos. Ihr Argument, es handle sich nicht
um eine Weiterentwicklung, verfing nicht. In der Detailberatung dominierten die oben
bereits erwähnten Diskussionspunkte, zunächst jener einer Ombudsstelle, die nun
durch einen Minderheitsantrag Fridez (sp, JU) doch noch geschaffen werden sollte. Das
Plenum stellte sich aber hinter die Kommission und folgte damit mit 133 zu 60 Stimmen
dem Ständerat, der ebenso auf eine Ombudsstelle verzichtet hatte. Zu Anzahl und
Dauer der Wiederholungskurse standen drei Varianten zur Debatte. Die
Kommissionsmehrheit wollte sechs dreiwöchige Kurse, was eine Differenz zum
Ständerat bedeutete. Eine Minderheit I Graf-Litscher (sp, TG) sprach sich für „vier bis
fünf“ Wiederholungskurse aus, eine Minderheit II Flach (glp, AG) setzte sich für die
Version des Ständerates, also für fünf dreiwöchige Kurse, ein. Keine der beiden
Alternativen konnte eine Mehrheit überzeugen, die Kommission setzte sich durch,
womit also mehr Diensttage geleistet werden sollten als vom Ständerat vorgeschlagen.
Der Anteil an Durchdienern am gesamten Armeebestand sollte nach dem Willen der
grossen Kammer 15 Prozent nicht übersteigen, dies wurde im Einklang mit dem
Ständerat und gegen einen Minderheitsantrag Graf-Litscher (sp, TG) beschlossen.
Ebenso wurde mit 144 zu 49 Stimmen ein weiterer Antrag der Thurgauerin verworfen
und damit das Milizprinzip im MG weiterhin verankert.

Die Finanzfrage wurde aus dem MG herausgelöst, die hierzu geführte Debatte führte
schliesslich auch dazu, dass im Nationalrat das MG in der Gesamtabstimmung mit 142 zu
7 Stimmen angenommen wurde. 42 Nationalrätinnen und Nationalräte, Angehörige der
Fraktionen von SP und Grünen, enthielten sich ihrer Stimme. 

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Während sich der Ständerat in den Beratungen zur Verordnung der
Bundesversammlung über die Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) nicht
mehr über den Bestand der Armee ausgetauscht hatte, gab diese im Nationalrat noch
einmal Anlass zu Diskussionen. In der ersten Runde der Differenzbereinigung hatte man
sich auf die Linie des Ständerates gestellt und eine Armee mit einem Sollbestand von
100'000 Armeeangehörigen beschlossen. In der Wintersession des Nationalrates gab es
wieder zwei Minderheitsanträge dazu, von links einen auf eine kleinere Armee mit
80'000 sowie von rechts einen Antrag auf eine grössere Armee mit 120'000 AdA im
Normalbetrieb. Ähnlich zeigten sich die Präferenzen im Ratssaal: Während die SVP-
Fraktion einen grösseren Bestand forderte, standen die anderen bürgerlichen
Fraktionen für den Mittelweg ein. Die Ratslinke wollte eine möglichst schlanke Armee,
die etwas weniger kosten würde. Die erneute Behandlung der Organisationsverordnung
ging jedoch im Lichte der weitaus heftiger geführten Debatte um das MG beinahe etwas
unter. So wurden die Anträge diskussionslos – die Positionen wurden dargelegt –
einander gegenübergestellt. Mit 58 gegen 135 respektive 68 zu 124 Stimmen unterlagen
beide Minderheitsanträge deutlich. Somit war eine Armee mit einem Sollbestand von
100'000 Militärdienstpflichtigen und einem Effektivbestand von maximal 140'000 AdA
beschlossene Sache.
Auch punkto Armeeorganisation im Bereich der Führungsebene gab es nochmals
differierende Vorschläge. Die SiK-NR stellte sich mehrheitlich hinter die ständerätliche
Variante, die auf die ursprüngliche Entwurfsfassung zurückgeht, nachdem die kleine
Kammer an dieser ersten Formulierung festgehalten hatte. Erneut gab es einen Antrag
Graf-Litscher (sp, TG) für nur zwei mechanisierte Brigaden sowie einen Antrag Müller
(fdp, SG), der eine grössere Führungsstruktur etablieren wollte, wie dies im Ständerat
ebenfalls besprochen, jedoch verworfen worden war. Beide Anträge unterlagen
deutlich. Der Nationalrat lenkte damit auf die Fassung des Ständerates ein, die
Differenzen waren beseitigt und die Verordnung war bereit für die Schlussabstimmung.
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Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020

Nachdem sich die Armeefinanzen als wesentlicher Problempunkt in der WEA entpuppt
hatten, beschloss die SiK des Nationalrates, einen neuen Weg zu beschreiten und die
Finanzfrage aus den anderen Teilgeschäften der WEA herauszulösen und einen neuen
Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020 vorzuschlagen, der in einem Bundesbeschluss
geregelt werden sollte. Bereits im Rahmen der Beratungen zur Armeebotschaft und der
dort geführten Debatte um die Armeefinanzierung hätte ein vom Bundesrat
vorgeschlagener Zahlungsrahmen verabschiedet werden sollen. Aufgrund der
Uneinigkeit über die Höhe der finanziellen Ressourcen, die der Armee zur Verfügung
gestellt werden sollten, war dieses Teilgeschäft damals jedoch gescheitert.
Offensichtlich mussten die Armeefinanzen aber in der WEA geregelt werden, daher
wählte die SiK-NR erneut diesen Weg. Das Ratsplenum folgte schliesslich diesem Antrag
vollumfassend. 

Eintreten auf diese neue Vorlage war jedoch nicht unumstritten. Ein Minderheitsantrag
Flach (glp, AG) wollte sich nicht darauf einlassen. Er wollte jedoch nicht grundsätzlich
gegen eine solche Lösung votieren, sondern lediglich vermeiden, dass der tags darauf
folgenden Budgetdebatte vorgegriffen werde. Sekundiert wurde er von Graf-Litscher
(sp, TG), die jedoch eher sachpolitische Gründe für den Nichteintretensantrag
vorbrachte. Sie wollte keine feste Zahl in den Zahlungsrahmen schreiben. Der
Nationalrat trat jedoch auf die Vorlage ein (136 zu 56 Stimmen). 

Die Kommission schlug vor, CHF 5 Mrd. pro Jahr für die Armee einzusetzen und deshalb
als Konsequenz CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017-2020 zu sprechen. Damit folgte sie
nicht nur dem Bundesrat und dem Ständerat, sondern auch früheren Entscheiden der
Bundesversammlung. Der Bundesrat hatte, das führte Verteidigungsminister Maurer
auch in seinem Referat aus, bereits einige Vorarbeiten – notabene für Einsparungen –
lanciert, um diese finanzielle Vorgabe zu erreichen. Beispielsweise wurden diverse
Bauten der Armee abgestossen, Waffenplätze geschlossen, aber auch Anstrengungen
unternommen, die Gesamtzahl an Diensttagen zu reduzieren. Gegenanträge kamen von
Graf-Litscher (sp, TG), Flach (glp, AG) und seitens von Siebenthal (svp, BE). Letzterer
strebte nach der Maximalvariante und faktisch nach den nötigen Aufwendungen für
eine Armee, die wie bisher mit CHF 5,4 Mrd. pro Jahr alimentiert war, und folglich nach
einem Umfang des Zahlungsrahmens von CHF 21,6 Mrd. Flachs Antrag lautete auf CHF
18,8 Mrd. Der Antrag Graf-Litscher entsprach demjenigen von Pierre-Alain Fridez (sp,
JU), der seinerseits diese Summe erfolglos vorgeschlagen hatte, als es noch um die
Festsetzung des Betrags im MG ging. Die Festsetzung auf CHF 17,6 Mrd. würde einer
jährlichen Alimentierung von CHF 4,4 Mrd. pro Jahr entsprechen; eine Zahl, die in den
Diskussionen immer wieder genannt wurde. Gegen alle anders lautenden Anträge als die
auch von der SiK befürworteten CHF 20 Mrd. führte Bundesrat Maurer Gegenargumente
an. Gegen eine Erhöhung sprachen die bereits getätigten Sparanstrengungen und gegen
eine Verminderung der Finanzströme sprach schlicht der Auftrag der Armee, deren
Sollbestand von 100'000 Militärs inzwischen beschlossene Sache war. Offenbar
überzeugten die Voten der beiden SVP-Exponenten Maurer und Hurter (svp, SH), denn
das Ratsplenum verwarf sämtliche Varianten und einigte sich auf den Mehrheitsantrag.
Mit 156 zu 29 Stimmen bei 5 Enthaltungen wurde auch die Schuldenbremse gelöst. In
der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 141 zu 30 Stimmen und 21 Enthaltungen
genehmigt. Nachdem also die Finanzen die WEA an den Rand des Schiffbruchs gebracht
hatten, war jetzt eine Variante aufgegleist worden, die gute Vorzeichen hatte, auch im
Ständerat eine Mehrheit zu finden. 15

Ausrüstung und Beschaffung

Nachdem das erste ordentliche Rüstungsprogramm 2015 in den Räten in der Sommer-,
respektive der Herbstsession bereits genehmigt worden war, legte der Bundesrat Mitte
August ein weiteres Rüstungsprogramm "plus" vor. In der Botschaft über die
zusätzliche Beschaffung von Rüstungsmaterial 2015 wurden Güter im Umfang von
weiteren CHF 874 Mio. beantragt. Dabei wurden dem Parlament vier Gesuche
unterbreitet: eine teilweise Erneuerung der Telekommunikationsmittel der Armee (CHF
118 Mio.), eine Ergänzung der Munitionsbestände für Pistolen und Sturmgewehre (CHF
100 Mio.), die Nutzungsverlängerung eines Fliegerabwehrsystems (CHF 98 Mio.) im
Rahmen des Projekts "Bodengestützte Luftverteidigung 2020" (BODLUV 2020) sowie,
als Löwenanteil von CHF 558 Mio., die Werterhaltung der veralteten Duro-Fahrzeuge. 
In der Eintretensdebatte im Nationalrat eröffnete der Berichterstatter der SiK-NR, Beat
Flach (glp, AG), die Diskussion mit einer Globalsicht auf die Weiterentwicklung der
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Armee, die eine Vollausrüstung zum Ziel habe und inzwischen vom Parlament weit
vorangetrieben worden sei. Deshalb seien auch die vorgelegten Investitionen berechtigt
und nötig. Die ersten drei Positionen waren in der SiK denn auch nicht bestritten, wohl
aber die vierte, die Aufwertung der seit 1993 beschafften Duro-Lastwagen und zwar
insbesondere wegen der hohen Investition von über CHF 200'000 pro Stück. Letztlich
konnte sich die Kommission aber doch durchringen, dem Gesamtpaket gute Argumente
für die Beratungen mitzugeben und Eintreten mit 18 zu 7 Stimmen zu beschliessen.
Erstmals äusserte sich auch die FK zu einem Rüstungsgeschäft, deren Referent Müller
(cvp, LU) aus finanzieller Sicht ebenfalls grünes Licht gab, es sich jedoch nicht nehmen
liess, ebenfalls Bedenken zum Duro-Werterhalt zu äussern. Da aber mit dem vom
Bundesrat vorgeschlagenen Vorgehen eine längere Nutzungsdauer erzielt werden
könne, als mit neu zu beschaffenden Fahrzeugen, kam auch die FK zum Schluss, dass
die Investition berechtigt sei. Seinem Votum war im Wesentlichen auch zu entnehmen,
dass durch frei gewordene Kapitalreserven genügend Mittel für dieses zusätzliche
Rüstungsprogramm vorhanden waren. 
Im Anschluss an die Kommissionspositionen wurden die Argumente der Fraktionen
vorgebracht. Thomas Hurter (svp, SH) legte die Einstellung der SVP dar, die mit einer
knappen Mehrheit für das Geschäft einstand. Innerhalb der sonst armeefreundlichen
Partei gab es aber auch eine stattliche Gegnerschaft um den Aargauer Ulrich
Giezendanner (svp, AG), der mit 22 Mitstreitern gegen die Duro-Revision einstand.
Wenig überraschend wehte Gegenwind vor allem von links. Die Ablehnung von
Giezendanner und Parteikollegen war denn ein von den Grünen und der SP gerne
angenommener Steilpass, so dass von Beginn weg der Erfolg des bundesrätlichen
Antrags nicht sicher war. Eintreten wurde schliesslich mit 136 zu 50 Stimmen
beschlossen.
In der Detailberatung standen dem Antrag der Regierung zwei Kürzungsanträge aus den
Reihen der SiK gegenüber, wovon einer der Mehrheitsantrag war. Ein weiterer
Minderheitsantrag II (Büchler) lautete auf Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Die FK stellte sich ebenfalls hinter den Antrag des Bundesrates. Die
Kommissionsmehrheit wollte das Volumen zur Werterhaltung der Duro-Lastwagen um
CHF 100 Mio. kürzen, jedoch ohne zu präzisieren, in welchem Bereich eingespart
werden soll. Die Minderheit I (Fridez) (sp, JU) wollte den Einsatz von CHF 98 Mio. zur
Beschaffung von Ersatzkomponenten der mobilen Kommunikation streichen und diese
Position bei CHF 20 Mio. belassen. Die im RP 15plus skizzierte Beschaffung von neuen
Kommunikationssystemen soll schrittweise bis 2027 erfolgen, wobei für eine
Planungsphase eben diese übrig bleibenden CHF 20. Mio. veranschlagt worden sind. Die
zu kürzenden CHF 98 Mio. seien für erste Anschaffungen vorgesehen – Käufe, die
gemäss der Meinung der Kommissionsminderheit I auch zu einem späteren Zeitpunkt
budgetiert werden können.
Die Wortmeldungen glichen sich in der Debatte und hauptsächlich wurde das "Fitness-
Programm", wie es Nationalrat Müller (fdp, SG) nannte, für den Duro besprochen.
Mehrere Votanten hielten die rund CHF 250'000 pro Duro-Umbau für zu hoch
angesetzt. Auf der anderen Seite war man sich einig, dass eine Fahrzeug-
Neubeschaffung kaum möglich sei, weil der Duro seinerzeit als quasi massgefertigtes
Produkt an die Schweizer Armee geliefert wurde. Die Nutzungsverlängerung des
Fliegerabwehrsystems kam in der Detailberatung nicht zur Sprache. In den
Gesamtabstimmungen obsiegte die Kommissionsminderheit II mit 98 zu 90 Stimmen
knapp, die Kommissionsminderheit I unterlag mit 52 gegen 140 Stimmen deutlich. Damit
wurde das Geschäft im Sinne der Regierung an den Ständerat überwiesen. Mit 149 zu 43
Stimmen wurde überdies die Ausgabenbremse gelöst. 16

Mit der Armeebotschaft 2016 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament Anfang 2016
gleichzeitig drei Vorlagen: Den Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020, das
Rüstungsprogramm 2016 sowie das Immobilienprogramm VBS 2016. Die drei Vorlagen
wurden gemeinsam beraten.
Grundlage für die Planungen der Regierung waren die im Rahmen der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) gefassten Beschlüsse, ein Sollbestand von 100'000
Armeeangehörigen und ein Budget von CHF 5 Mrd. pro Jahr. Für die Jahre 2017-2020
ging der Bundesrat jedoch von Auslagen für die Armee von nur CHF 19,5 Mrd. aus,
womit die vorgegebenen total CHF 20 Mrd. leicht unterschritten werden. Im
vorgelegten Zahlungsrahmen und in Berücksichtigung der Sparanstrengungen wird
dieser Betrag jedoch noch einmal unterschritten und auf CHF 18,8 Mrd. beziffert. Damit
wird ein mehrmals vom Parlament bekräftigtes Finanzdach für die Armee nicht
ausgeschöpft.

Zahlungsrahmen
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Der finanzielle Bedarf bleibe für die Jahre 2016 bis 2020 hoch und werde auch während
der 2020er Jahre hoch bleiben, erklärte der Bundesrat in der Botschaft. Verschiedene
Systeme müssten ersetzt werden, sowohl für den Erhalt, als auch für die
Weiterentwicklung der Verteidigungsfähigkeit auf allen Stufen. Ersatz-, aber auch
Neubeschaffungen würden wesentliche Elemente der Kostenrechnung ausmachen,
erklärte er weiter. Eine Kampfjetbeschaffung sprach der Bundesrat ebenfalls an,
betonte jedoch, sie sei nicht vor 2020 umsetzbar. Die Unterschreitung der vom
Parlament geforderten CHF 5 Mrd. pro Jahr begründete er mit dem
Stabilisierungsprogramm und den geplanten Sparmassnahmen. Es sei jedoch
vorgesehen, dass ab 2021 die CHF 5 Mrd.-Grenze überschritten werde. 
War es bis anhin üblich gewesen, der Armee einen Ausgabenplafond zu sprechen, hatte
die Annahme einer Motion Müller (cvp, LU) das für die Armee neue Instrument eines
Zahlungsrahmens in die Wege geleitet. Der in dieser Armeebotschaft vorgelegte
Zahlungsrahmen war nun der erste, der in dieser Form verabschiedet werden sollte.
Die beantragten CHF 18,8 Mrd. flossen in verschiedene Bereiche. Der Löwenanteil von
CHF 3 Mrd. ging zulasten des Betriebsaufwandes, eine Position, die für alle vier Jahre
gleich bleiben sollte. Variabel, respektive zunehmend, waren die geplanten Ausgaben
für den Rüstungsaufwand (insgesamt CHF 5,1 Mrd.) und zugunsten der
Armeeimmobilien (insgesamt rund CHF 1,5 Mrd.). Addiert mit CHF 200 Mio. Reserve, die
vom EFD beigesteuert wurden, summierten sich die Armeeausgaben so auf die
veranschlagten CHF 18,8 Mrd. „Es geht nicht anders”, so liesse sich die Haltung der
Regierung zusammenfassen. Wenn mehr ausgegeben würde, liessen sich die Vorgaben
der Schuldenbremse nicht einhalten. Daher sei es unumgänglich, beispielsweise
einzelne Rüstungsprojekte, die für diesen Zeitraum vorgesehen waren, zeitlich zu
verzögern. Es sei aber tatsächlich so, dass mit diesem Voranschlag die Vorgaben aus der
WEA nicht erreicht werden könnten. Die jährlich einzusetzenden CHF 5 Mrd. werde die
Regierung ab 2021 anstreben, so das Versprechen des Bundesrates zum Schluss der
Übersicht.

Rüstungsprogramm 2016

Im Rüstungsprogramm 2016 wurden Ausgaben von CHF 1,34 Mrd. beantragt. Der
Gesamtkredit war aus sechs Verpflichtungskrediten und einem Rahmenkredit
zusammengesetzt. Den grössten Posten machte der Fähigkeitsbereich „Wirksamkeit im
Einsatz“ aus, hierunter wurden CHF 787 Mio. veranschlagt. Dafür sollten 12cm-Mörser
16, schultergestützte Mehrzweckwaffen (CHF 256 Mio.) und Ersatzmaterial für die
Aufrüstung der bestehenden F/A 18 Kampfjets (CHF 127 Mio.) beschafft werden. Für den
Bereich Mobilität wurden CHF 314 Mio. beantragt, es sollten Lastwagen und Anhänger
eingekauft werden. Der Bereich Nachrichtenbeschaffung fiel mit CHF 140 Mio. zu
Buche, wobei für das Luftraumüberwachungssystem Florako ein Werterhalt getätigt
werden sollte (CHF 91 Mio.). Weiter sollten 14 neue Patrouillenboote beschafft werden,
um die alte Flotte aus den achtziger Jahren zu ersetzen (CHF 49 Mio.).
Angesichts der nach der Ablehnung der Gripen-Jets noch offenen Zukunft der
Luftwaffe stellte der Bundesrat im Rüstungsprogramm den Antrag, die bestehenden,
sich weiterhin im Einsatz befindlichen F/A 18 Jets aufzufrischen. Dies nicht nur, weil
keine neuen Flieger die Einsatzzeit der älteren Maschinen reduzieren würden, sondern
auch weil der Beschluss gefasst worden war, die Bereitschaft für den Luftpolizeidienst
bis 2020 sukzessive auf einen 24-Stunden-Betrieb zu erhöhen. Die Beschaffung
umfasste weitgehend Ersatzmaterial, das voraussichtlich nicht mehr lange auf dem
Markt erhältlich sein wird. Zwischen 2016 und 2025 sollen die Ersatzteile ausgeliefert
werden. 
Der Rahmenkredit über CHF 100 Mio. wurde beantragt, um Ausrüstungslücken zu
beseitigen. Die im Rahmen der WEA vorgesehenen Einsatzszenarien – namentlich
unvorhergesehene Mobilmachungen in Ausnahmesituationen – bedingen die
Ausrüstung der Einrückenden mit allem nötigen Material. Dafür sollten
Ersatzbeschaffungen möglich gemacht werden, wobei auf eine detaillierte Auflistung
verzichtet und stattdessen ein Rahmenkredit beantragt wurde. Vorwiegend im Bereich
Mobilität und Aufklärung wurden Lücken ausgemacht. Obwohl durch die
Bestandesreduktion durch die WEA das vorhandene Material gut umverteilt werden
konnte, bestünden immer noch Lücken. So sei es ferner nicht möglich, für die
Ausbildung in den Schulen und Kursen abgegebenes Armeematerial zurückzurufen und
an die einrückenden Einsatzverbände zu übergeben. Von den geforderten CHF 100 Mio.
wurden immerhin ein gutes Drittel für die Ersatzbeschaffung von Waffenmaterial
veranschlagt. 

Immobilienprogramm 2016
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Mit dem Immobilienprogramm beantragte der Bundesrat insgesamt CHF 572 Mio.,
wobei es sich um fünf Verpflichtungskredite und einen Rahmenkredit handelte. An den
Standorten Frauenfeld/TG, Steffisburg/BE, Jassbach/BE und im Tessin sollten diverse
Sanierungen und Ausbauten umgesetzt werden, was sich auf total CHF 322 Mio.
summierte. Der Löwenanteil entfiel auf zwei Projekte in Frauenfeld, wo ein Neubau für
ein Rechenzentrum projektiert (CHF 150 Mio.) und eine Gesamtsanierung des
Waffenplatzes (CHF 121 Mio.) anvisiert wurden. Kleinere Arbeiten fielen an den anderen
Standorten an, wobei es sich im Tessin um eine Standortverschiebung einer
Sendeanlage handelt. Der beantragte Rahmenkredit über CHF 250 Mio. sollte für
unterschiedliche Zwecke verwendet werden, wobei nicht alle einzelnen Posten
spezifiziert wurden. Die Mittel sollten für Studien und Projektierungen, Ersatz- und
Neubauten, Instandsetzungen und andere Zwecke eingesetzt werden. 17

Die Armeebotschaft 2016 und die zweite Vorlage daraus, das Rüstungsprogramm 2016,
wurden Ende September vom Nationalrat behandelt. Bereits in der Eintretensdebatte –
die Vorlage wurde gemeinsam mit dem Zahlungsrahmen der Armee behandelt – zeigten
sich die bürgerlichen Fraktionen gegenüber des Rüstungsprogramms positiv gestimmt.
Auch die Signale aus der sicherheitspolitischen Kommission standen auf grün: Mit 17 zu
2 Stimmen bei 5 Enthaltungen wurde der Vorlage deutlich zugestimmt. Hierzu regte sich
jedoch Widerstand, der sich in einem Nichteintretensantrag Mazzone (gp, GE)
manifestierte. Sie gab zu bedenken, dass die eingesetzten CHF 1,34 Mrd. zu viel seien
und es andere Bereiche gebe, welche die Bevölkerung in ihrem Alltag weit stärker
berührten als Rüstungsbedürfnisse – Bildung, Forschung oder
Entwicklungszusammenarbeit etwa. Gemessen an den geringeren Summen, die für die
Rüstungsprogramme der letzten Jahre beantragt worden waren, sei die Verdoppelung
in diesem Antrag nicht angemessen. Weitere Fragen bezüglich der Tauglichkeit der
beantragten Waffensysteme wurden, wie schon in der erstberatenden kleinen Kammer,
thematisiert. Mazzone stand jedoch mit ihrer Partei allein auf weiter Flur, auch die
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollten auf die Vorlage eintreten, um dann
jedoch einzelne Posten zur Debatte zu stellen. Insofern war es nicht überraschend, dass
für Nichteintreten lediglich 13 Stimmen abgegeben wurden, für Eintreten waren es 166
(1 Enthaltung).
In der Detailberatung standen den Mehrheitsanträgen beider Kommissionen (Sik-NR
und FK-NR) auf Zustimmung zur Vorlage zwei Minderheitsanträge auf eine Reduktion
des Gesamtumfangs des Rüstungspakets gegenüber. Eine Minderheit Fridez (sp, JU)
wollte nur CHF 937 Mio. genehmigen und auf die Anschaffung der Mörser verzichten.
Die Minderheit Amarelle (sp, VD) aus der FK-NR hatte beantragt, CHF 1,141 Mrd. zu
genehmigen. Die Gegenanträge blieben jedoch erfolglos und in der Gesamtabstimmung
folgte auch der Nationalrat dem Regierungsantrag deutlich mit 135 zu 37 Stimmen bei 15
Enthaltungen. 18
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Die Armeebotschaft 2017 und damit alle darin zusammengefassten Einzelgeschäfte
waren in der Sommersession des Nationalrates traktandiert. Dort gab es eine Reihe von
Anträgen gegen die Vorlage des Bundesrates, allen voran einen Rückweisungsantrag
Mazzone (gp, GE). Ihre Minderheit wollte ein neues Rüstungsprogramm ausarbeiten
lassen mit dem Auftrag, 12 der F/A 18-Jets ausschliesslich für den Luftpolizeidienst
«fit» zu halten sowie den Nachholbedarf für die Munition zu streichen. Die
Eintretensdebatte selbst gestaltete sich bereits – wie so häufig bei Fragen rund um die
Armee und ihrem Budget – sehr lebhaft und langwierig. Die Ratslinke, wie üblich relativ
kritisch über die Beschaffungen und die Volumen der Budgets stellte sich gegen die
Fraktionen von Mitte-rechts, die grundsätzlich für eine starke und ausgerüstete Armee
einstehen und bei denen sogar Raum für Budgeterhöhungen ausgemacht werden
konnte: Die Mehrheit der SiK des Nationalrates wollte den Kredit für die Verlängerung
der Nutzungsdauer der F/A 18 um CHF 20 Mio. erhöhen. Ein Paukenschlag, war es doch
nicht «lediglich» ein Vorschlag zur Budgeterhöhung, sondern stand ein eigentlicher
Paradigmenwechsel dahinter: Die Kampfjets sollten wieder erdkampffähig werden. Das
heisst, die Jets sollten wieder in der Lage sein, aus der Luft Stellungen am Boden zu
bekämpfen. Das war insofern bemerkenswert, als man sich vor Jahren explizit gegen
eine Erdkampffähigkeit entschieden hatte (vgl. auch BBl, 1992 I, S. 730) und die Hunter-
Jets der 1970-1990er Jahre die letzten Modelle in der Flotte der Schweizer Luftwaffe
gewesen waren, die Bodenziele aus der Luft hatten angreifen können.
Weitere drei Minderheitsanträge standen für die Debatte im Raum. 
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Eintreten war dann unbestritten und sogleich konnte auch der Rückweisungsantrag
ausgeräumt werden, er blieb mit 147 zu 25 Stimmen letztlich chancenlos. Der grosse Teil
der Debatte war dem Rüstungsprogramm gewidmet. Zunächst galt es, eine Einigung zu
den Munitionskäufen zu finden. Drei Varianten standen im Raum, die
Minderheitsanträge Seiler Graf (sp, ZH) und Flach (glp, AG) sowie der Vorschlag des
Bundesrates. Seiler Graf eröffnete die Runde mit nicht unkritischen Worten. Der
Munitionskauf sehe nach einer «Verlegenheitsbeschaffung» aus und man sehe seitens
der SP nicht ein, warum ein derart grosser Munitionsbedarf gegeben sei. Die CHF 225
Mio. sollten also gänzlich eingespart werden. Dass dieser Posten im Rüstungsprogramm
offensichtlich aufgrund der zwischenzeitlichen Sistierung von BODLUV und der dadurch
ermöglichten Einsparung von bereits budgetierten Ressourcen möglich wurde, gefiel
den Sozialdemokraten nicht. Gleichzeitig wurde hingegen festgehalten, dass die
Munitionsbeschaffung im Rahmenkredit (CHF 156 Mio.) unterstützt werde, da sie
vorwiegend für Ausbildungszwecke nötig sei. Nationalrat Flach vertrat eine ähnliche
Haltung, sprach sich jedoch lediglich für die Einsparung (bzw. Nicht-Ausgabe) der Hälfte
der CHF 225 Mio. aus. Im Gegensatz zur SP, die behaupte – so führte Flach aus –, die
Munition brauche es nicht, sage er, «man wisse es nicht». Wie Seiler Graf zuvor bereits
angesprochen hatte, wies auch er darauf hin, dass die Zahlen zu den
Munitionsbeständen der Armee geheim seien und auch das Parlament keine Eckwerte
kenne. Flach argumentierte, dass man immerhin die Hälfte des Betrags sprechen könne,
obwohl die Notwendigkeit dieser Beschaffung seines Erachtens nicht plausibel hätte
erklärt werden können. In der Ausmarchung erhielt der Antrag Flach zwar mehr
Sympathien als jener von Seiler Graf, jedoch obsiegte am Ende der Mehrheitsantrag, der
bei der Munition den Bundesratsvorschlag unterstützte. Bezüglich der Aufwertung der
F/A 18 Jets gab es wiederum zwei Anträge, jenen der Kommissionsmehrheit – plus CHF
20 Mio. zur Aufrüstung für die Erdkampffähigkeit – und jenen der Minderheit Gmür
(cvp, SZ), der die Regierungsvorlage stützen wollte. Gmür vertrat mit seiner Minderheit
jedoch nicht eine grundsätzliche und strikte Ablehnung der Erdkampffähigkeit, sondern
die hier im Einzelfall als «finanzpolitisch nicht verantwortbare» Aufrüstung.
Gegebenenfalls könne man bei einer Jet-Neubeschaffung über diese diskutieren, aber
zum jetzigen Zeitpunkt CHF 20 Mio. auszugeben, sei nicht zielführend. Ohnehin
bezweifelte der Redner, dass die zur Debatte stehenden CHF 20 Mio. wirklich
ausreichen würden. Die SP gab sich versöhnlich und erklärte, man stelle sich hinter eine
Modernisierung der F/A 18, solange es sich um eine Verlängerung der Lebensdauer
handle. Klar abzulehnen sei jedoch die Aufrüstung zur Erdkampffähigkeit, diese sei
nicht nur finanz-, sondern auch sicherheitspolitisch falsch. Es gebe keine Szenarien,
die diese notwendig machten. Die SVP hingegen, ihr Fraktionssprecher Salzmann (svp,
BE) führte die Argumente aus, stellte sich vollumfänglich hinter die Maximalvariante der
Kommissionsmehrheit. In der SVP war man der Meinung, dass die Fähigkeitslücke aus
taktischen und operativen Gründen geschlossen werden müsse. Dabei bewegte sich die
SVP aber allein auf weiter Flur, denn auch GLP, FDP und CVP sprachen sich gegen diese
20-Mio.-Spritze aus. Letzten Endes wurde es aber weniger knapp, als zu erwarten
gewesen war: Zwar sprach sich der Nationalrat gegen die zusätzlichen Millionen und die
Erdkampffähigkeit aus, jedoch «nur» mit 97 zu 85 Stimmen. Das Rüstungsprogramm
wurde dann insgesamt mit 149 zu 15 Stimmen und 17 Enthaltungen gutgeheissen. Damit
war der Löwenanteil der Armeebotschaft auch schon erledigt.
Ein Einzelantrag Galladé (sp, ZH), mit dem die Sicherheitspolitikerin den Kauf neuer
Kampfjets inklusive Typenentscheid an die Urne bringen wollte, wurde schliesslich
zurückgezogen. Einerseits, weil es im Rahmen der Armeebotschaft 2017 gar nicht um
neue Flieger ging, und andererseits, weil der Verteidigungsminister in Aussicht gestellt
hatte, dass sich der Bundesrat mit der Variante einer referendumsfähigen Vorlage
beschäftigen wolle. Galladé selbst liess die Regierung und mit ihr die anwesenden
Ratsmitglieder jedoch auch unmissverständlich wissen, dass die SP mit Argusaugen
über den Fortgang der Jetbeschaffung wachen werde und nötigenfalls wieder darauf
Einfluss nehmen werde.

Zwar war es finanziell ein nur geringfügig kleineres Finanzpaket, das im Rahmen des
Rahmenkredits für Armeematerial zu verabschieden war, es war jedoch etwas weniger
umstritten. Zwar gab es auch hierzu zwei Minderheitsanträge, einen von Lisa Mazzone
(gp, GE) und einen von Pierre-Alain Fridez (sp, JU), jedoch hatten sie kaum Einfluss auf
das Geschäft. Beide wollten in unterschiedlichem Ausmass die Ausgaben für die
Vorbereitung einer neuen Kampfjetbeschaffung reduzieren. Der moderatere Antrag
Mazzone wurde zurückgezogen und die Minderheit Fridez unterlag mit 48 zu 131
Stimmen dem Kommissionsantrag (gemäss Bundesrat; CHF 750 Mio.). Fridez war der
Meinung, dass zuerst weitere Schritte in der Konzeption zur neuen Kampfjet-
Beschaffung abgewartet werden sollten und dass der entsprechende Antrag des
Bundesrates zu früh gestellt worden sei. Der Rahmenkredit wurde vom Nationalrat
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schliesslich mit 133 zu 26 Stimmen genehmigt, 21 Mitglieder der SP-Fraktion enthielten
sich, um so ein Zeichen gegen die Strategie des Bundesrates zu setzen.
Gar nicht umstritten war die Immobilienbotschaft, ohne Debatte wurde dieser Kredit
über CHF 461 Mio. einstimmig der Ständekammer überwiesen. 19

Die Armeebotschaft 2018 beschäftigte das Parlament noch ein letztes Mal; in der
Wintersession galt es, die im Rüstungsprogramm verbliebenen Differenzen bezüglich
der Schutzwesten zu tilgen. Die Mitglieder der SiK-NR waren sich diesbezüglich nicht
einig geworden und unterbreiteten dem Plenum drei Varianten zur Auswahl: Die
Kommissionsmehrheit wollte sich abermals über den Beschluss der Ständekammer
hinwegsetzen und am vorangehenden nationalrätlichen Beschluss festhalten; dies
entsprach dem ursprünglichen Vorschlag der Regierung, der Maximallösung. Die
Minderheit I Gmür (cvp, SZ) wollte einlenken und die Änderung des Ständerates und
somit eine reduzierte Beschaffung des ballistischen Körperschutzes akzeptieren. Eine
Minderheit II Fridez (sp, JU) wollte auf den ersten Beschluss des Ständerates
zurückkommen, nämlich die Halbierung der vom Bundesrat beantragten Mittel für die
Schutzwesten. Diese drei Möglichkeiten legten somit alle bisher angedachten Varianten
noch einmal auf den Tisch.
Minderheitssprecher Gmür (cvp, SZ) bewarb das Einlenken auf seine Lösung als
tragbaren Kompromiss. Mit den dabei zu beschaffenden 85'000 Westen sei die
angestrebte Vollausrüstung der Armee gewährleistet. Der auszugebende Betrag läge
damit bei CHF 170 Mio. Minderheitssprecher Fridez (sp, JU) argumentierte mit einem
Überbestand an Westen, weil bei einer dringenden Mobilmachung ohnehin lediglich
35'000 Soldatinnen und Soldaten aufgeboten würden. Das bedeutet, dass 50'000
Schutzwesten gar nicht gebraucht würden. Mehrheitssprecher Zuberbühler (svp, AR)
äusserte sich erst nach dem Votum von Bundesrat Parmelin, der namens der Regierung
die Minderheit I Gmür unterstützte und die zweite Minderheit klar ablehnte.
Zuberbühler stützte sich in seinen Ausführungen auf die mit der WEA beschlossenen
Grundsätze, wovon einer die generelle vollständige Ausrüstung aller AdA betraf. Dieses
Argument brachten auch die bürgerlichen Votanten Hurter (svp, SH) und Müller (fdp, SG)
vor. Zuberbühler (svp, AR) hielt sich an die Debatte in der Kommission und vertrat die
Ansicht, dass Kompromisse im Bereich der Schutzausrüstungen der Dienstleistenden
einen falschen Ansatz darstellten.
In der Ausmarchung wurde zunächst der Minderheitsantrag I (gemäss Ständerat) gegen
den Mehrheitsantrag ausgemehrt. Mit 92 zu 81 Stimmen obsiegte der
Minderheitsantrag. Damit war der Weg für diesen frei, denn der zweite
Minderheitsantrag auf eine Kürzung – so hatte es sich bereits in der Plenardebatte
abgezeichnet – hatte keine Chance. Mit 124 zu 49 Stimmen bestätigte der Nationalrat
somit den Beschluss des Ständerates. Die Armeebotschaft 2018 konnte nun gesamthaft
abgeschlossen werden. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Zivildienst und Dienstverweigerung

Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hatte Anfang 2017 eine Motion
eingereicht, um die Attraktivität des Zivildienstes gegenüber der Armeedienstleistung
zu verringern. Mit dem Vorstoss sollte das Zivildienstgesetz angepasst werden, um die
Anrechenbarkeit von Militärdiensttagen an den Zivildienst einzuschränken. Die
Massnahme zielte auf Dienstleistende, die eine Rekrutenschule begonnen haben, zu
einem späteren Zeitpunkt jedoch noch in den Zivildienst wechseln wollen. Mit der
Änderung soll nur noch die Hälfte der bereits geleisteten Diensttage angerechnet
werden können. Die übrigen verbleibenden Tage würden danach mit dem Faktor 1,5
multipliziert, was die „neue” Anzahl zu leistender Tage ergäbe. Damit würde sich die
Berechnung der Gesamtanzahl an zu leistenden Diensttagen verändern. Die Motion trug
die Handschrift der bürgerlichen Mehrheit in der SiK, entsprechend stellte sich eine
linke Minderheit Fridez (sp, JU) gegen die Motion.
Der Bundesrat hielt den Vorschlag für eine effektive Lösung, um die Wechsel von der
Armee zum Zivildienst zu moderieren, dennoch wurde die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Nicht nur weil die Departemente (WBF und VBS) bereits daran seien,
Mutationen im Dienstpflichtsystem zu beobachten und geeignete Instrumente zu
prüfen, sondern auch, weil die Regierung den vorgeschlagenen Weg als
unverhältnismässig erachtete: es käme einer eigentlichen Sanktion gleich. Ferner
bezweifelte der Bundesrat die Einhaltung des Rechtsgleichheitsgebots. Das Ziel, die
Tauglichkeitsquote der Stellungspflichtigen zwischen 64% und 67% einzupendeln, blieb
jedoch für den Bundesrat gültig, weswegen andere Massnahmen, als die in der Motion

MOTION
DATUM: 15.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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vorgeschlagenen, geprüft werden sollten, um diese Vorgabe einhalten zu können.
In der Sommersession befasste sich der Nationalrat mit dem Vorstoss und SiK-Sprecher
Clottu (svp, NE) äusserte die Absicht der Motion unverblümt: Es ginge darum, den
Wechsel in den Zivildienst für Armeeangehörige unattraktiver zu gestalten. Er
beanstandete ferner die mannigfaltigen Gründe, die von den Wechselnden angegeben
würden und sah darin durchaus auch Bequemlichkeit und andere Motive, die nichts mit
Gewissenskonflikten zu tun hätten. Die Zahl der Armeeangehörigen, die in den
Zivildienst wechselten sei zunehmend, was die Armeebestände gefährde. Clottu sah
darin auch einen Konflikt mit dem Willen des Gesetzgebers, der die Dienstpflicht
eingeführt hatte, um Sicherheit zu schaffen. Auf dieses Votum hin gab es ein
Wortgefecht zwischen Clottu und Mitgliedern der Kommissionsminderheit, die gegen
die Motion waren. Gerade die physische und psychische Intensität des Zivildienstes und
der Wert für die Gesellschaft wurden dabei angesprochen. Es ging im gleichen Stil
weiter, auch nachdem der zweite Kommissionssprechers Müller (fdp, SG) versuchte
hatte, sich in seinem Votum auf Zahlen und Fakten zu beschränken. Gemäss Ansicht des
Kommissionssprechers handelte es sich bei den vorgeschlagenen Massnahmen der
Motion – der Verlängerung der Dienstpflicht bei einem Wechsel – um ein Korrektiv und
nicht um eine Strafe. Seine Argumentation umfasste auch einen ökonomischen Aspekt,
nämlich dass der Staat in die Ausbildung der Rekruten investiere. Folglich bedeute
jeder Wechsel eines vormaligen Armeeangehörigen eine Fehlinvestition, die es zu
beheben gelte. Nach diesem Votum gab es eine regelrechte Fragenkaskade an Müller,
der sich jedoch nicht ins Bockshorn jagen liess. Motionsgegner, vorwiegend aus der
linken Ratsecke, deuteten in ihren Fragen an, dass seitens der Kommissionsmehrheit
versucht werde, den Zivildienst schlechtzureden. Diese Unterstellung stritt der St.
Galler jedoch vehement ab und er berief sich auch auf den Standpunkt, dass sowohl die
SiK-Mehrheit als auch die Regierung Handlungsbedarf sähen.
Bundesrat Schneider-Ammann (zur Erinnerung: die Zuständigkeit über den Zivildienst
obliegt immer noch dem WBF) schloss die Debatte mit seinem Votum. Es gelang ihm
aber nicht, dem Plenum die ablehnende Haltung der Regierung überzeugend zu
schildern, denn die grosse Kammer stimmte der Motion schliesslich zu. Mit 110 zu 66
Stimmen und 6 Enthaltungen ging das Geschäft an den Ständerat. 21

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirt (Beruf)

Hauchdünn, mit nur einer Stimme Differenz, entschied der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2017, die Motion „Landwirtschaftliche Tierhalter müssen beim Stall
wohnen dürfen“ anzunehmen. Kommt der Ständerat zum selben Entschluss, so wird
der Bundesrat beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesänderung zu präsentieren, nach
welcher auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb mit Tierhaltung zonenkonform ein
Wohnhaus gebaut werden darf, unabhängig von dessen Produktionsrichtung.
Neben Motionär Leo Müller (cvp, LU) setzten sich verschiedene Vertreter der SVP und
CVP für das Anliegen ein. Mit den bisherigen Bestimmungen war es in der Milchkuh-
und Zuchtschweinehaltung erlaubt, neben den Ställen ein Wohnhaus zu bauen. Wer
aber nur Mutterkühe oder andere Tiere hielt, der hatte keine Möglichkeit von dieser
Ausnahmeregelung zu profitieren. Diese unterschiedliche Handhabung wurde vom
Motionär als nicht nachvollziehbar bezeichnet.
Umstritten war die Vorlage vor allem aus zwei Gründen: Einerseits war mit der
Zersiedelungsinitiative (17.063) gleichzeitig eine Initiative im Gange, welche unter
anderem den intensiveren Schutz von Kulturland forderte und somit genau in die
gegengesetzte Richtung zielte. Andererseits wurde von Bundesrätin Leuthard
argumentiert, dass eine weitere Ausnahmeregelung zu Wohnbauten ausserhalb der
Bauzone nicht zielführend sei. Es sei sinnvoller, die Diskussion um Ausnahmen im
Rahmen der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) zu führen,
welche für den Herbst desselben Jahres geplant war. Schliesslich wurde die Motion mit
94 zu 93 Stimmen (3 Enthaltungen) angenommen. 22
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Lebensmittel

Le national traite de l'initiative pour des aliments équitables sur laquelle la population
sera amenée à voter en septembre 2018. Tout comme le Conseil fédéral, une majorité
de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
appelle à ne pas soutenir cette initiative provenant des rangs des Verts. Bien que
sensible aux causes défendues par le texte d'initiative, le rapporteur francophone de la
commission, le député vaudois Olivier Feller (plr, VD), justifie cette décision par la
complexité de la mise en place d'un système de contrôle qui permettrait de certifier de
la durabilité ainsi que de l'équité des aliments produits à l’étranger. De plus, la mise en
œuvre de cette initiative exigerait certainement d'accorder de nouvelles subventions
fédérales afin d'aider la production locale et saisonnière ainsi que pour répondre aux
exigences du travail équitable. Olivier Feller précise également que les partenaires
commerciaux de la Suisse pourraient déposer plainte auprès de l'OMC, pouvant ainsi
entraîner diverses mesures de rétorsion. A cela s'ajoute le fait que les citoyens et
citoyennes ont accepté d'inscrire dans la Constitution le principe de sécurité
alimentaire; un principe qui veut promouvoir des échanges commerciaux
transfrontaliers axés sur le développement durable. Une minorité de la commission est
de l'avis qu'il est nécessaire d'accepter l'initiative, comme défendue par le député
Louis Schelbert (verts, LU), qui précise que le comité d'initiative se serait également
contenté d'un contre-projet indirect – une considération balayée en commission par 13
voix contre 11 et 1 abstention. La CER-CN recommande finalement de rejeter le contre-
projet direct Jans (ps, BS); un contre-projet formulé de telle sorte que les produits
issus d'un commerce durable et équitable soient privilégiés et non, comme suggéré par
l'initiative, exigés. Sur ce point, les initiants et les adversaires ne sont pas d'accord, les
premiers considérant que l'initiative vise à avantager une certaine gamme de produits.
Le députés Jans précise que le contre-projet a l'avantage de ne pas renchérir le prix
des aliments importés – comme redouté dans le cas d'une acceptation de l'initiative –
mais au contraire de baisser les prix des produits durables, en abaissant les barrières
douanières pour ces aliments pour autant qu'ils ne soient pas produits en même temps
en Suisse. Le parlementaire bâlois estime, de plus, que cela ne va pas à l'encontre des
accords commerciaux, comme argumenté par la majorité de la commission. 
Lors des prises de position des différents groupes, Céline Amaudruz (udc, GE), pour
l'UDC, déclare que son groupe ne soutiendra ni l'initiative ni le contre-projet,
l'inscription du principe de sécurité alimentaire étant, d'une part, suffisant à leurs yeux
et les acteurs économiques remplissant, d'autre part, déjà la tâche consistant à
proposer aux consommateurs des aliments durables et équitables; une position
également partagée par le PBD, le PLR et le PDC. Le représentant de ce dernier, le
député Leo Müller (pdc, LU), ajoute qu'il serait dommageable pour la paysannerie suisse
de ne plus pouvoir se distinguer, en matière de qualité des produits, des aliments
importés si ceux-ci doivent respecter les mêmes normes. De plus, le PDC redoute une
augmentation du tourisme d'achat ainsi que la question sous-jacente qui se pose: les
importations de privés doivent-elles également respecter cette législation? Le groupe
démocrate-chrétien insiste finalement sur le fait qu'il leur est important de laisser le
consommateur et la consommatrice libre de décider d'eux-mêmes ce qu'ils veulent
acheter. Les verts-libéraux soutiennent, quant à eux, le contre-projet Jans, ceux-ci
préférant un système incitatif à un système protectionniste. Le PS donne la liberté de
vote, le groupe étant divisé sur cette question, comme admis par la députée Prisca
Birrer-Heimo (ps, LU). Celle-ci, représentante des voix critiques au sein de son groupe,
redoute que les standards suisses de production des aliments ne baissent à cause de la
pression provenant du respect des normes suisses pour l'import – des normes élevées
en comparaison internationale, même si, selon la députée lucernoise, l'agriculture
suisse utilise énormément de pesticides et d'intrants chimiques comparé à d'autres
pays. Finalement, elle redoute une hausse des prix généralisée en cas d'acceptation de
l'initiative, une situation qui serait difficilement tenable pour les populations les plus
vulnérables. C'est pour cela qu'elle appelle à soutenir le contre-projet Jans, qui évite
un certain nombre de problèmes. Matthias Aebischer représente, quant à lui, l'aile du
PS soutenant l'initiative en plus du contre-projet. Etant membre du comité de soutien à
l'initiative et auteur d'une motion voulant interdire l'importation de produits
alimentaires issus d'animaux maltraités – motion finalement rejetée par le Conseil des
Etats – il estime que l'initiative vise une amélioration de la situation actuelle et ne
cherche pas une interdiction totale de l'importation de produits ne respectant le droit
environnemental, international ou encore les droits de l'Homme. Pour le député
bernois, le mot «grundsätzlich» (traduit dans la version française du texte d'initiative
par: «de manière générale») – qui apparaît dans l'alinéa 2 du texte et qui peut être
compris en allemand comme contraignant ou non – donne une marge de liberté dans
l'interprétation de l'initiative et dans son application concrète: la Confédération doit,
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DATUM: 26.09.2017
KAREL ZIEHLI

01.01.89 - 01.01.19 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



en règle générale, garantir que les produits importés respectent les standards suisses.
Le groupe des verts-libéraux critique, lui, les mesures protectionnistes qui sous-
tendent l'initiative mais défend les préoccupations majeures du texte. Thomas Weibel
(pvl, ZH) est, en outre, convaincu que celles-ci pourraient être abordées sans
contrevenir aux règles de l'OMC, lui qui propose d'orienter les incitations sur des taxes
sur le CO2 plutôt que sur des mesures protectionnistes. Il propose donc de soutenir le
contre-projet Jans mais de rejeter l'initiative. 
Lors de la présentation plus exhaustive de l'initiative, les verts insistent encore une fois
sur la compatibilité du texte avec les accords de l'OMC, ainsi que sur le besoin de
cohérence entre la législation nationale – qui reflète la volonté des citoyens et
citoyennes (l'interdiction des usines d'élevage ou des poules en cage pour ne citer que
deux exemples) – et la législation concernant les produits importés. Car, de l'avis de la
verte Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), la population ne peut, par principe, tolérer à
l'étranger ce qu'elle ne tolère pas à l'interne. Sa collègue de parti, Maya Graf (verts, BL)
précise que 80 pourcents des importations proviennent de pays industrialisés et non
de pays dits du sud; des pays industrialisés où, comme souligné par la députée
genevoise Lisa Mazzone (verts, GE), les conditions de travail sont parfois très précaires
comme l'exemple des ouvriers et ouvrières agricoles travaillant en Espagne l'a prouvé.
De plus, Adèle Thorens Goumaz fait remarquer que l'inscription du principe de sécurité
alimentaire ne mènera pas à des échanges commerciaux plus durables, le Conseil
fédéral ayant déclaré que le texte récemment accepté ne nécessitera aucun
changement légal. 
Lors du deuxième jour de débat, certains représentants de l'USP sont montés à la
tribune pour exposer le point de vue de l'organisation agricole. Le président de cette
dernière – Markus Ritter (pdc, SG) – salue l'initiative, mais aurait préféré un contre-
projet indirect de la commission en charge et annonce qu'il s'abstiendra. Jacques
Bourgeois (plr, FR), directeur de cette même organisation, estime que l'initiative va
dans le bon sens, même si une partie des points abordés sont, depuis l'adoption du
contre-projet à l'initiative sur la sécurité alimentaire, d'ores et déjà inscrit dans la
constitution. Markus Hausammann (udc, TG) (qui préside le Club agricole de
l'Assemblée fédérale, regroupant une centaine de parlementaires) considère qu'une
acceptation du texte amènerait un excès de bureaucratie. A l'interpellation de la
députée Graf quant à la motion déposée par son collègue de parti Albert Rösti (udc, BE)
– une motion demandant à ce que les normes des produits alimentaires importés
provenant d'animaux respectent les normes suisses, sous peine d'être labellisés
«Produit par des méthodes interdites en Suisse», mais finalement rejetée par le
Conseil national – Markus Hausammann répond que, tant l'initiative que la motion, sont
de bons apports à la discussion quant aux normes de production. 
Ce deuxième jour de débat a également été marqué par le discours de Jonas Fricker
(verts, AG) qui le poussera à démissionner de son poste de parlementaire. En effet,
celui-ci fait remarquer que les images d'élevages de masse lui rappellent, malgré lui,
des séquences du film «La Liste de Schindler»; à la différence près que les cochons,
eux, n'ont aucune chance d'en ressortir vivant contrairement aux personnes envoyées
dans les camps de concentration.  
Finalement, le Conseil fédéral, par la voix d'Alain Berset, recommande à l'assemblée de
rejeter tant l'initiative que le contre-projet Jans. Il estime, en effet, que la
Confédération remplit déjà les objectifs fixés par l'initiative, tant dans sa dimension de
la protection des animaux – l'article 18 de la loi sur l'agriculture édicte de possibles
interdictions d'importations dans certains cas – que dans sa dimension
environnementale – le Plan d'action Economie verte ainsi que l'Agenda 2030 de l'ONU
en sont deux exemples. Alain Berset critique simplement le manque de volonté
politique pour aller dans le sens demandé par les deux objets, les bases légales existant
déjà pour agir. Finalement, le Conseil fédéral considère que les contrôles à l'étranger
qu'impliquerait l'acceptation de l'initiative seraient trop compliqués à mettre en place,
en plus du problème de la conformité avec les différents accords commerciaux que la
Suisse a signé. 
Lors du vote, le Conseil national décide, par 119 voix contre 60 et 2 abstentions, de ne
pas entrer en matière concernant le contre-projet Jans. Quant à l'initiative, une
majorité des députés – 125 voix contre 37 et 23 abstentions – suit l'avis du Conseil
fédéral et propose à la population de la rejeter. 23
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

Après avoir été rejetée par la première chambre, l'initiative pour les vaches à cornes
est débattue au sein de la chambre basse. Le député Leo Müller (pdc, LU) présente la
position de la commission de l'économie et des redevances (CER-CN). Il informe les
parlementaires qu'après avoir auditionné les initiants, la commission s'est penchée sur
deux propositions de contre-projets indirects – tous deux rejetés en commission –
ainsi que sur une initiative parlementaire (18.400), acceptée, envoyée dans la
commission sœur mais refusée par celle-ci amenant la CER-CN à abandonner cette
voie. Une majorité de la commission demande donc aux députées et députés de
recommander le rejet de cette initiative. Il y a, en effet, un risque moins grand
d'accidents avec des vaches sans cornes et il est délicat de favoriser un mode d'élevage
au détriment d'autres, comme argumenté par le rapporteur francophone et paysan de
métier Pierre-André Page (udc, FR). Une minorité formée autour de la présidente des
verts suisses, Regula Rytz (verts, BE), appelle, quant à elle, les élus et élues à
recommander à la population d'accepter l'initiative pour la dignité des animaux de
rente agricoles. La députée bernoise s'appuie sur l'argumentaire développé par les
initiants, à savoir que la pratique de l'écornage va à l'encontre du bien-être animal et
donc de la loi sur la protection des animaux. Les cornes sont, en effet, des organes
irrigués par du sang et possédant des nerfs. Les enlever est douloureux et déforme
l'apparence visuelle des bêtes à cornes (alors que la loi sur la protection des animaux
n'autorise pas de modification en profondeur de l'aspect extérieur), en plus du fait que
cet organe possède une fonction sociale.

Lors de la prise de position des différents partis, le PBD de Martin Landolt (pbd, GL) dit
ne pas vouloir d'un tel texte dans la Constitution fédérale et incite le Conseil fédéral à
agir par le biais d'une ordonnance. Les verts-libéraux sont, quant à eux, divisés sur
cette initiative, reconnaissant, d'une part, que cela va à l'encontre du bien-être animal,
mais redoutant que cela n'amène à des étables avec moins d'espace pour se déplacer –
une solution n'allant pas dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des bêtes.
De plus, les produits labellisés «vaches à cornes» profitant sur les marchés d'une plus-
value commerciale, certains des membres des verts-libéraux ne voient pas la nécessité
de favoriser financièrement ce mode d'élevage. Le PLR est lui plus mitigé et
recommande de rejeter ce présent texte pour des raisons de sécurité, de bien-être
animal (est-il mieux d'avoir des vaches sans cornes mais en stabulation libre ou des
vaches avec cornes mais en stabulation entravée? se demande le député vaudois Olivier
Feller (plr, VD)). Au contraire, le groupe socialiste propose d'accepter l'initiative,
l'écornage allant à l'encontre de la dignité de ces animaux. Beat Jans (ps, BS) souligne
également que c'est l'image de la Suisse à l'extérieur qui pourrait en profiter, faisant
référence à cette démocratie dans laquelle on vote même sur le sort des vaches à
cornes – un processus participant à cette image idyllique de la Suisse. Pour le groupe
des Verts – qui soutient la minorité Rytz – ce n'est pas à l'animal de s'adapter au
système de stabulation mais à celui-ci de s'adapter à l'animal. Il ne s'agit donc pas de
supprimer les cornes de ces animaux, mais bien d'en tenir compte dans le cadre de leur
détention. Pour Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), il s'agit d'aller au-delà du pur
rendement économique et de s'intéresser bien plus au bien-être des animaux, ceux-ci
n'étant pas des marchandises. Pour le PDC, comme expliqué par le président de l'USP,
Markus Ritter (pdc, SG), c'est au paysan et à la paysanne de se décider pour une forme
d'élevage ou une autre, les deux formes ayant leur place en Suisse. De plus, il n'est pas
nécessaire, pour le groupe démocrate-chrétien, d'inscrire un tel texte dans la
Constitution fédérale, le groupe proposant plutôt d'en rediscuter dans le cadre de la
proche réforme agricole. Pour l'UDC aussi, la liberté d'entreprise que représente le
choix de laisser aux vaches leurs cornes ou non doit être garantie. Toni Brunner (udc,
SG) fait toutefois part de sa sympathie pour cette initiative qu'il décrit comme étant le
combat de David contre Goliath; la population étant certainement du côté de David, à
savoir Armin Capaul le lanceur de cette vaste entreprise. Ce constat est également
partagé par son collègue de parti, le zurichois Hans Egloff (udc, ZH) qui est convaincu
que le corps électoral acceptera cette initiative. Celui-ci dit se réjouir de la publicité
faite à l'international pour la démocratie suisse. 
Johann Schneider-Ammann, avec un soupçon d'ironie, se réjouirait également d'une
grande réaction internationale, afin que son record sur Twitter soit enfin battu (pour
rappel, le discours prononcé en français par le ministre bernois et diffusé sur internet à
l'occasion de la journée des malades en mars 2016 avait fait le tour du monde). Malgré
tout, le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative, la demande des initiants
pouvant être mise en place par le biais d'une ordonnance ou d'une loi. De plus, le bien-
être animal ne semble pas être plus élevé en cas de renoncement à l'écornage. 
Pour clore le débat, le rapporteur de langue allemande de la commission en charge, Leo
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Müller, rappelle que la seule étude sérieuse sur les effets de l'écornage est
actuellement en cours et délivrera peut-être ses résultats avant la votation. 
Lors du passage en vote, la proposition de la minorité Rytz est balayée par 107 voix
contre 43 et 33 abstentions. 24

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Während die Beratungen über den bundesrätlichen Vorschlag zum Bundesgesetz über
die Unternehmenssteuerreform III (USR III) im Ständerat kurz vor Jahreswechsel relativ
zügig vorangekommen waren, erstreckte sich die erste Lesung im Nationalrat anlässlich
der Frühjahrssession 2016 über zwei Tage. Zwar stellte sich auch die grosse Kammer
hinter die Stossrichtung des vorgeschlagenen Reformpakets, das steuer- und
finanzpolitische Massnahmen vereinte und zum Ziel hatte, den Unternehmensstandort
Schweiz attraktiv zu halten, gleichzeitig schuf sie etliche Differenzen zur Regierung und
zum Ständerat. Ein erstes Mal bezogen die Parteien jedoch Position, ohne dass sich
eine Differenz ergab. Die SP wollte die Vorlage an die zuständige
Wirtschaftskommission (WAK-NR) zurückweisen lassen und erst wieder behandeln,
wenn die Mehrbelastungen für den Bund noch maximal CHF 500 Mio. betragen. Der
Rückweisungsantrag war mit 43 zu 135 Stimmen bei 7 Enthaltungen, die allesamt auf
Grüne entfielen, chancenlos. Eine erste Differenz schuf die grosse Kammer, indem sie
mit 138 zu 52 Stimmen dem Antrag ihrer Wirtschaftskommission folgte und eine Art
Pauschalbesteuerung für Frachtschiffe, die Tonnage-Tax, in die Vorlage aufnahm.
Finanzminister Maurer versuchte vergebens darauf hinzuweisen, dass die
Verfassungsmässigkeit dieser Art der Besteuerung umstritten sei und es sich dabei
eigentlich um einen neuen Tatbestand handle, der weder genauer geprüft noch Teil der
Vernehmlassungsvorlage gewesen sei. Unterstützung erhielt Maurer nur von der SP und
den Grünen. Gleiches traf bei der Frage über die von der WAK-NR vorgeschlagene
Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer zu, die von den Kantonen in der
Vernehmlassung kritisiert und im Ständerat deutlich abgelehnt worden war. Die
Befürworter argumentierten, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Version der USR
III, die im Kern die Abschaffung der international nicht mehr akzeptierten
Steuerermässigungen von Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften
beinhaltete, für ebendiese Unternehmen zu wenig attraktiv sei und es deshalb eine
zinsbereinigte Gewinnsteuer brauche. Der Nationalrat nahm den Antrag der
Kommission mit 127 zu 59 Stimmen bei 7 Enthaltungen an. Hingegen verweigerte die
grosse Kammer der Wirtschaftskommission die Gefolgschaft beim Thema der
Emissionsabgaben auf Eigenkapital. Die WAK-NR hatte die Bestimmungen über die
Stempelsteuer aus der Vorlage gestrichen und in einen separaten Entwurf überführt.
Der Nationalrat nahm daraufhin mit 137 zu 52 Stimmen bei 2 Enthaltungen einen Antrag
Müller (cvp, LU) an und wies die neue Vorlage an die Kommission zurück. Die vom
Bundesrat geforderte Abschaffung der Emissionsabgaben war damit vorerst vom Tisch.
Hingegen folgte der Nationalrat dem Vorschlag der Regierung, den Kantonsanteil an der
direkten Bundessteuer von 17 auf 20,5% zu erhöhen. Der Ständerat hatte diesen auf
21,2% erhöhen wollen. Eine "kleine" Differenz bestand zwischen den Räten zudem bei
der Ausgestaltung der neu eingeführten Steuerermässigungen. Während der Ständerat
für die reduzierte Besteuerung der Erträge aus Patenten (Patentbox) und die
Möglichkeit, Kosten für Forschung und Entwicklung zu mehr als 100% abziehen zu
können (Inputförderung), separate Obergrenzen festlegen wollte, fasste der Nationalrat
die Patentbox und die Inputförderung mit den Instrumenten des Zinsabzugs auf
Eigenkapital und der steuerfreien Aufdeckung stiller Reserven zusammen und sah für
das gesamte Bündel eine maximale steuerliche Ermässigung von 80% vor. Damit ging die
Vorlage, die auf diese Weise zu CHF 1,2 Mrd. Mindereinnahmen pro Jahr geführt hätte,
zurück an den Ständerat. Dessen Version hätte den Bund nach der ersten Lesung rund
CHF 100 Mio. weniger gekostet. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2016
DAVID ZUMBACH

Der Nationalrat sah sich bezüglich der Motion Bischof zur Beseitigung der sogenannten
Heiratsstrafe vor einer komplizierten Situation. Noch im März 2016 hatte er sich im
Rahmen der Motion „Individualbesteuerung auch in der Schweiz. Endlich
vorwärtsmachen“ für die Individualbesteuerung ausgesprochen, jetzt empfahl ihm seine
WAK-NR knapp mit 12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung die Annahme einer Motion zur
Abschaffung der Heiratsstrafe durch gemeinschaftliche Besteuerung. In der
Zwischenzeit hatte der Bundesrat zudem entschieden, bis Ende März 2017 eine
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Botschaft zur Beseitigung der Heiratsstrafe nach dem Modell „Mehrfachtarif mit
alternativer Steuerberechnung“ zu erarbeiten und erachtete die Annahme der Motion
Bischof daher als weiteres Hindernis auf dem Weg zur Lösung dieses seit 32 Jahren
bestehenden Problems. Im Namen der Minderheit der Kommission beanstandete
Kathrin Bertschy (glp, BE) zudem, dass die Motion lediglich eine der beiden im Begriff
der Heiratsstrafe enthaltenen Problematiken löse. So verhindere sie zwar, dass
Verheiratete unter bestimmten Konstellationen mehr Steuern zahlen als
Nichtverheiratete, sie schaffe aber keine positiven Arbeitsanreize für Zweitverdienende
und bevorzuge daher ein Ehemodell gegenüber anderen. Der einzige Weg, beide
Problematiken anzugehen, stelle die Individualbesteuerung dar. Leo Müller (cvp, LU) sah
hingegen in der Annahme der Motion eine Möglichkeit, deren Anliegen in die
Überlegungen des Bundesrates einfliessen zu lassen, zumal sich in der WAK-NR eine
Mehrheit für eine gemeinschaftliche Besteuerung von Ehepaaren und eingetragenen
Partnerschaften finden liess. Der Entscheid des Nationalrats fiel in der Folge ähnlich
knapp aus wie derjenige der Kommission: Mit 96 zu 89 Stimmen nahm die grosse
Kammer die Motion an. 26

Im September 2017 reichten die WAK-NR (Mo. 17.3706) sowie die WAK-SR (Mo. 17.3665)
zwei gleich lautende Motionen zum Verzicht auf die Revision des Steuerstrafrechts ein,
welche der Bundesrat zur Annahme empfahl. Ursprung der nun unliebsam gewordenen
Revision war eine vom Parlament 2010 angenommene Motion Schweiger (fdp, ZG),
welche zum Beispiel Rechtsunsicherheiten eliminieren, verschiedene Steuerarten
vereinheitlichen oder eine Überbestrafung vermeiden wollte. Die als Antwort auf diese
Motion ausgearbeitete Gesetzesrevision war jedoch in der Vernehmlassung grandios
gescheitert, wie es Bundesrat Maurer ausdrückte. Die Revision hätte gemäss dem
Finanzminister die Grenzen bezüglich Schutz der Privatsphäre und Schutz des
Bankkundengeheimnisses so stark verschoben, dass die Vorlage nicht mehr
mehrheitsfähig war. Daher hatte der Bundesrat die Revision im November 2015
zurückgestellt. Als Reaktion unter anderem auf diese Vorlage wurde jedoch die
Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ eingereicht, welche das inländische
Bankkundengeheimnis in der Verfassung verankern wollte. Während sich der
Nationalrat für einen Gegenvorschlag zur Initiative aussprach, lehnte der Ständerat
einen solchen aber ab. Stattdessen reichte die WAK-SR obige Kommissionsmotion zum
Verzicht auf die Revision ein. Der Nationalrat zog nach und beschloss zudem, die
Behandlung der Volksinitiative und des Gegenvorschlags bis nach der Wintersession
2017 – also bis nach der Behandlung der zwei Kommissionsmotionen – zu sistieren. 

In Anbetracht dieser Vorgeschichte stand die Diskussion der Kommissionsmotionen im
Nationalrat im Zeichen der Signalwirkung auf die Initianten der sogenannten „Matter-
Initiative”. Etwas kryptisch erklärte zum Beispiel Leo Müller (cvp, LU), dass eine
Annahme der zwei Motionen und die Signale des Bundesrates, das Steuerstrafrecht
nicht mehr zu traktandieren, dafür sorgen könnten, dass „die Initianten über das
weitere Vorgehen und über das Schicksal dieser Initiative entscheiden“ und die
Initiative mit anderen Worten zurückziehen würden. Dieses „vorauseilende Geschenk“
an die Initianten kritisierte aber nicht nur Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) und
mit ihr die linke Ratshälfte. Deutliche Kritik äusserte auch Martin Landolt (bdp, GL), der
die Motionen als „aktive Sterbehilfe“ für die Volksinitiative bezeichnete. Es sei nicht
Aufgabe von Parlament und Bundesrat, den Initianten den Rückzug zu erleichtern. Die
Annahme der Motion stelle einen Verzicht auf die Chancen, welche eine Revision
durchaus haben könnte, dar, was Landolt unter anderem als Arbeitsverweigerung
bezeichnete. Auf Nachfrage betonte Bundesrat Maurer zudem, dass es keine
Absprachen zwischen ihm, den Initianten und den Urhebern des Gegenvorschlags gäbe.
Vielmehr brachte er einen anderen, formelleren Aspekt für den Verzicht auf die
Revision ins Spiel. So könne man im schweizerischen demokratischen Prozess nicht
einfach eine Vorlage aus dem Jahr 2013 nach fünf Jahren wieder hervornehmen, da
sich das Umfeld stark verändert habe. Dazu bedürfe es mindestens einer neuen
Vernehmlassung, zudem müsse die Verrechnungssteuerreform in Betracht gezogen
werden. Im Sinne einer Frontbereinigung oder „einer Beruhigung der Wogen, die mit
einer Volksinitiative hochgegangen sind“ sollen die Motionen angenommen werden,
empfahl Maurer weiter. Mit 120 zu 64 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm eine aus den
SVP-, FDP- und CVP-Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats die beiden
Motionen an. 27
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Im Mai 2018 behandelte der Nationalrat die Revision des Verrechnungssteuergesetzes
als Erstrat. Für die WAK-NR erörterte Leo Müller (cvp, LU) insbesondere die Änderungen
– respektive die unterlassenen Änderungen – in der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Version im Vergleich zur Vernehmlassungsversion: Der Bundesrat habe zwei
Nebenpunkte ergänzt, ein Meldeverfahren für Naturalgewinne, die der
Verrechnungssteuer unterliegen, sowie die Aufhebung von obsoleten Bestimmungen zu
den Arbeitsbeschaffungsreserven. Nicht aufgenommen habe er hingegen die in der
Vernehmlassung vielfach geforderte Möglichkeit, die Nachdeklaration zu einem
späteren Zeitpunkt als vor Einsprachefrist für die Einkommenssteuerveranlagung
vorzunehmen, sowie eine grosszügigere Ausgestaltung der Übergangsregelung. Folglich
beantragte die Kommission mehrheitlich, die Frist auf die Dauer des Veranlagungs-,
Revisions- oder Nachsteuerverfahrens auszudehnen sowie rückwirkend auf alle seit
dem 1. Januar 2014 abgehandelten, noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Fälle zu
beziehen. Schliesslich solle die Gesetzesänderung nicht wie vom Bundesrat gewünscht
auf den 1. Januar 2020, sondern – sofern bis zum 31. Januar 2019 kein Referendum
zustande kommt – rückwirkend auf den 1. Januar 2019 in Kraft treten. Für die linke
Ratshälfte erinnerten Ada Marra (sp, VD) und Regula Rytz (gp, BE) daran, dass nicht klar
sei, wer von dieser Revision betroffen sei und welche finanziellen Auswirkungen sie mit
sich bringen würde. Ursprünglich habe die Verrechnungssteuer einen Ansporn sowie
eine Garantie für die Ehrlichkeit der Steuerzahler dargestellt, dieser Sicherungszweck
sei durch weitere Lockerungen des Gesetzes jedoch gefährdet. Finanzminister Maurer
kritisierte insbesondere die Rückwirkungsklausel, die aus Sicht des Bundesrates nicht
mit der Bundesverfassung konform sei. Zudem sei die Formulierung unklar: Sei das
Übergangsrecht nur auf Fälle anzuwenden, die noch nicht rechtskräftig sind, oder
wären auch bereits rechtskräftige Fälle betroffen? Bezüglich Letzterem musste auch
Leo Müller eingestehen, dass dies in der Kommission zu wenig klar ausdiskutiert worden
sei. Er verwies jedoch auf den Ständerat, der diese Frage nach Annahme der Regelung
im Erstrat noch klären könne. 
Die grosse Kammer beantragte Eintreten ohne Gegenantrag. In der Detailberatung
waren die Fronten klar: Mit 131 zu 54 Stimmen verlängerte der Nationalrat die Frist für
Nachdeklarationen, mit 129 zu 52 Stimmen hiess er die Rückwirkungsklausel trotz
Unklarheiten gut und mit 129 zu 48 Stimmen sprach er sich für eine frühere, ebenfalls
rückwirkende Inkraftsetzung auf Anfang 2019 aus. Erfolglos wehrten sich die SP- und die
Grünen-Fraktion sowie der Genfer FDP-Nationalrat Benoît Genecand (fdp, GE) gegen
die drei Anträge. Genecand enthielt sich in der Gesamtabstimmung der Stimme, so dass
die Vorlage mit 134 zu 48 Stimmen bei 1 Enthaltung dem Zweitrat übergeben wurde. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

Zwischen der Ständeratsdebatte zum AHV-Steuer-Deal, wie die Steuervorlage 17 trotz
neuem Namen (STAF) hauptsächlich genannt wurde, und deren Behandlung im
Nationalrat geriet die Vorlage von verschiedenen Seiten weiter unter Druck. 
Kritisch zeigten sich zum Beispiel die Städte, denen durch die Änderungen der WAK-SR
am bundesrätlichen Vorschlag Mindereinnahmen drohten: CHF 315 Mio. sollen ihnen
durch den Verzicht auf eine Erhöhung der minimalen Dividendenbesteuerung, wie sie
der Vorschlag des Bundesrates noch beinhaltet hatte, verloren gehen. Dies müsse mit
Bundeskompensationen ausgeglichen werden, zudem solle die Gemeindeklausel
strenger formuliert werden, schlugen verschiedene Städtevertreterinnen und -vertreter
vor. 
Auch Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zeigte sich als Vertreter des Gewerbeverbands
gegenüber dem AHV-Steuer-Deal kritisch. Er schlug vor, die zusätzlichen Gelder für die
AHV nicht durch Lohnerhöhungen, sondern durch eine Mehrwertsteuererhöhung um
0.3 Prozent zu erzielen. Dies sei gerechter, weil so auch Pensionierte ihren Beitrag an
die Gesundung der AHV leisten müssten und die Kosten dafür nicht ausschliesslich von
Arbeitstätigen und Unternehmen getragen würden. Dieser Vorschlag stiess jedoch auf
vielseitige Kritik: Einerseits sah SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS) darin eine
Gefährdung des fragilen Kompromisses, den die WAK-SR ausgehandelt hatte.
Andererseits betonte CVP-Nationalrat Markus Ritter (cvp, SG), dass die von der
Unternehmenssteuerreform stark profitierenden Unternehmen zumindest die Hälfte
der Kosten der AHV-Zusatzfinanzierung übernehmen sollten. In der FK-NR fand Biglers
Vorschlag jedoch Anklang; in ihrem Mitbericht von Ende Juni 2018 an die WAK-NR zog
die Finanzkommission mit 13 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen) eine Gegenfinanzierung
des AHV-Zuschusses über eine Mehrwertsteuererhöhung einer Erhöhung der
Lohnprozente vor. 
Einen weiteren Vorschlag für die Finanzierung des AHV-Zuschusses präsentierte die
SGK-NR in ihrem Mitbericht anfangs Juli: Äusserst knapp, mit 13 zu 12 Stimmen, schlug
sie vor, neben der Zusatzfinanzierung durch das vollständige Demographieprozent –
dem seit 1999 zusätzlich erhobenen Mehrwertsteuerprozent – auch auf Leistungsseite
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zu handeln: In vier Schritten sollte das Rentenalter der Frauen ab 2020 auf 65 Jahre
angehoben werden. Der Bundesbeitrag an die AHV sollte anfänglich auf 21.5 Prozent
erhöht, anschliessend bis 2030 auf 20.5 Prozent reduziert werden. Die zusätzlichen
Gelder für die AHV würden durch die Bundeskasse – geäufnet durch die dynamischen
Effekte der Steuervorlage – gesprochen. 
Am heftigsten kritisierten Exponenten der SVP den AHV-Steuer-Deal. Entsprechend
zahlreich waren auch die von ihnen vor der Behandlung durch die WAK-NR
eingereichten Änderungsvorschläge. Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) wurde
nicht müde zu betonen, dass der «Kuhhandel» chancenlos sei. Statt der Erhöhung der
Lohnprozente sollte die AHV-Zusatzfinanzierung über die Streichung der
Kohäsionsmilliarde, eine Reduktion der Ausgaben für die Entwicklungshilfe und durch
strengere Vorgaben für die Unterstützung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen
und Sans-Papiers sichergestellt werden. Ferner schlug Nationalrat Aeschi eine
Erhöhung der Abzüge zum Beispiel für Krankenkassenprämien und Zinserträge auf
Sparkonten bei der direkten Bundessteuer vor. Dies blieb jedoch nicht der einzige
Vorschlag des SVP-Fraktionspräsidenten. Unter anderem schlug er zudem vor, die
bereits sehr umfassende Vorlage noch zu vergrössern: Da die Reform der
Unternehmenssteuern direkt mit dem Finanzausgleich (NFA) verbunden ist, soll die
Steuervorlage 17 um den Kompromiss der Finanzdirektoren zur NFA ergänzt werden. 
Gleich mehrere Seiten brachten schliesslich eine bereits häufiger geäusserte Forderung
wieder ins Spiel: Die FK-NR, die SGK-NR sowie Grünen-Präsidentin Regula Rytz (gp, BE)
reichten Anträge auf Aufteilung des AHV-Steuer-Deals in zwei miteinander verknüpfte
Entwürfe ein. Diese sollten nur gemeinsam in Kraft treten können, jedoch würde falls
nötig über beide getrennt abgestimmt. So könne die bisherige «demokratiepolitisch
fragwürdige» Vorgehensweise korrigiert werden, erklärte Rytz. 

Die WAK-NR hatte folglich in ihren darauffolgenden Sitzungen unzählige Anträge zu
behandeln, ihr Urteil fiel jedoch zu beinahe allen negativ aus. Mitte August lehnte sie
den Antrag der FK-NR zur Zusatzfinanzierung der AHV über eine
Mehrwertsteuererhöhung deutlich ab, weil dadurch eine Verfassungsänderung und
somit ein obligatorisches Referendum nötig würden. Sie entschied sich überdies unter
anderem gegen Anträge auf Streichung der sozialen Kompensation, auf Erhöhung der
Teilbesteuerung der Dividenden oder auf eine Verschärfung des Gemeindeartikels.
Auch eine Aufteilung des Vorschlags befürwortete sie nicht, da sie eine einzige Vorlage
für transparenter hielt als zwei separate Vorlagen. Das «Volk sei in der Lage, die Reform
als Ganzes zu beurteilen», erklärte sie in ihrer Medienmitteilung. Anfang September
entschied sich die WAK-NR zusätzlich gegen Änderungsvorschläge beim Steuerteil der
Vorlage: Sie wollte keine Änderungen an der Patentbox oder am Abzug für Forschung
und Entwicklung; und auch eine Zulassung des Abzugs für Eigenfinanzierung für alle
oder zumindest für weitere Kantone hiess sie nicht gut. Einzig bezüglich des
Kapitaleinlageprinzips (KEP) entschied sie, dass Kapitalreserven von seit Annahme der
USTR II zugezogenen Unternehmen von der Rückzahlungs- und Teilliquidationsregel zu
befreien seien. Folglich unterstützte die WAK-NR den Vorschlag ihrer
Schwesterkommission weitgehend. Dies überraschte zahlreiche Medien insofern, als
aufgrund der Mehrheit der SVP und der FDP in der Kommission die Zukunft des AHV-
Steuer-Deals vor der abschliessenden Kommissionssitzung als höchst ungewiss gegolten
hatte. 
Nach diesem Entscheid der WAK-NR gab sich die SVP-Fraktion jedoch noch nicht
geschlagen. In ihrer kurz darauf stattgefundenen Fraktionssitzung bemühten sich die
SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier darum, die Fronten zu schliessen. Hatten
sich einige Mitglieder der SVP-Fraktion, allen voran Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR), anfangs noch für den AHV-Steuer-Deal ausgesprochen, liess nun auch sie
verlauten, sie hätte die von der WAK-NR abgelehnten Änderungen bevorzugt.
Fraktionspräsident Aeschi erklärte, dass die SVP-Fraktion einen Rückweisungsantrag an
den Bundesrat stellen werde, wobei dieser einen neuen Vorschlag ausarbeiten solle,
den Aeschi bereits skizzierte: Nach einer siebenjährigen Übergangsfrist sollten die
Steuerprivilegien abgeschafft werden. Die Kantone könnten dann nach eigenem
Ermessen die bisher geplanten Steuererleichterungen einführen und erhielten dazu
wiederum einen höheren Anteil an den Bundessteuern. Dieser Vorschlag der SVP stiess
auf breite Kritik. Nationalrat Leo Müller (cvp, LU) zum Beispiel bezeichnete ihn als
«utopisch» und als «Provokation» für die Linke, da die Vorlage beinahe identisch sei
mit der abgelehnten USR III. 

Kurz vor der Behandlung der Vorlage im Nationalrat war die Ausgangslage somit noch
immer sehr unübersichtlich. Wie die Medien beschrieben, verliefen die Spaltungen
nicht mehr wie bei der USR III zwischen Linken und Bürgerlichen, sondern innerhalb der
Blöcke und Parteien. So sei noch immer nicht klar, wie geeint die SVP gegen die Vorlage
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sei. Bei der FDP würden sich vor allem die Jungliberalen – so wie generell beinahe alle
Jungparteien – gegen den Deal aussprechen, bei der SP lehne der linke Flügel die
Steuererleichterungen ab, genauso wie die Grünen. Die BDP und die GLP missbilligten
die Verknüpfung von AHV und Steuerreform und weder Wirtschaftsverbände noch
Gewerkschaften konnten sich im Vorfeld der Parlamentsdebatte auf eine gemeinsame
Linie einigen. Mit Spannung wurde folglich die Nationalratsdebatte in der Herbstsession
2018 erwartet. 29

In der Herbstsession 2018 setzte sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen auseinander. Die Mehrheit der WAK-
NR hatte zuvor einige Änderungen zur ständerätlichen Version beantragt. Besonders
umstritten war in der Eintretensdebatte die Frage der Nichtabzugsfähigkeit von
Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten, zum Beispiel Terrorismusfinanzierung
oder die Miete von für strafbare Tätigkeiten verwendeten Räumen. Hierbei
befürwortete die Kommission eine Beibehaltung des Status Quo, da derartige
Aufwendungen in der Praxis kaum identifiziert werden könnten. Deshalb solle die
Klärung dieser Frage dem Bundesgericht überlassen werden, erklärte
Kommissionssprecher Feller (fdp, VD). Eine Minderheit Müller Leo (cvp, LU) beantragte
eine Zustimmung zur ständerätlichen Version und damit die ausdrückliche Regelung der
Frage innerhalb des Gesetzes. Minderheitssprecher Müller betonte, dass es nicht sein
könne, dass Terrorismusfinanzierung womöglich von den Steuern abgezogen werden
könne. Dies schien den gesamten Nationalrat zu überzeugen, mit 182 Stimmen folgte er
einstimmig der Minderheit und bereinigte die Differenz. 
Des Weiteren beabsichtigte die Kommission, Schadenersatzzahlungen und
vergleichbare Leistungen generell abzugsfähig zu machen, es sei denn, es liegt ein
gerichtlich festgestelltes vorsätzliches Verhalten vor. Fahrlässige oder grobfahrlässige
Zahlungen sollen folglich von den Steuern abgezogen werden können. Damit würden
gemäss Minderheitssprecher Müller jedoch mehr Abzüge zugelassen als in der aktuellen
Rechtspraxis. Der Rat stimmte dem Kommissionsantrag mit 94 zu 88 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zu. 
Auch eine Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Strafen, welche
neben Müller auch Finanzminister Maurer deutlich kritisierte, nahm der Rat mit 94 zu
88 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Demnach sollen nach dem Willen des Nationalrats
ausländische Bussen weiterhin abgezogen werden können, wenn sie gegen den
schweizerischen Ordre public verstossen, wenn eine entsprechende in der Schweiz
begangene Handlung nicht strafbar wäre oder wenn die Busse das Höchstmass der
Sanktion nach schweizerischem Recht übersteigt – in letzterem Fall wäre die Differenz
zwischen Schweizer Höchstmass und tatsächlicher Busse abziehbar. 
Mit 129 zu 47 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben beruht auf der Motion
Abate (fdp, TI), welche die Anerkennung bestimmter italienischer Finanzintermediäre
als Börsenagenten und ihre Befreiung von der Umsatzabgabe forderte. Denn bei der
italienischen Steueramnestie 2009 war verlangt worden, dass bisher unversteuerte
Vermögenswerte zur Regularisierung nach Italien repatriiert, das heisst von
italienischen Finanzintermediären verwaltet werden. Dadurch unterliegen solche
Transaktionen jedoch mehrfach der schweizerischen Umsatzabgabe, wodurch
insbesondere im Tessin ein Wettbewerbsnachteil des Schweizer Finanzplatzes für
italienische Kundinnen und Kunden entstehe. Aufgrund dieses Ursprungs der
Gesetzesänderung sind momentan nur italienische Finanzintermediäre von der
Neuerung betroffen, durch die neutrale Formulierung des Gesetzestexts können zur
Aufrechterhaltung der Rechtsgleichheit in Zukunft aber auch Finanzintermediäre aus
anderen Ländern unter den gleichen Voraussetzungen von der Umsatzabgabe befreit
werden. Dadurch können gemäss der Botschaft des Bundesrates Steuerausfälle von
rund CHF 10 Mio. entstehen, die jedoch mittel- bis langfristig durch die Stärkung der
Finanzintermediäre im Kanton Tessin und entsprechenden Mehreinnahmen
kompensiert werden können. In der vorparlamentarischen Phase stiess die Vorlage auf
viel Zustimmung: 34 der 35 Vernehmlassungsteilnehmer sprachen sich für die
Gesetzesänderung aus, einzig Travail.Suisse befürchtete, dass die Steuerausfälle
deutlich höher sein könnten als geplant. Die WAK-NR stimmte der Vorlage mit 19 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 
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Entsprechend kurz zeigte sich auch die Debatte im Nationalrat, Céline Amaudruz (svp,
GE) und Leo Müller (cvp, LU) für die Kommission und Finanzminister Maurer für den
Bundesrat meldeten sich als einzige zu Wort. Übereinstimmend mit ihren Voten sprach
sich der Nationalrat einstimmig mit 175 Stimmen (ohne Enthaltung) für die
Gesetzesänderung aus. 31

Finanz- und Ausgabenordnung

Am 8. September 2016 reichte die Finanzkommission des Nationalrats die Motion
„Keine Aufweichung der bewährten Schuldenbremse" ein. Diese beauftragt den
Bundesrat, durch eine Präzisierung der gesetzlichen Bestimmungen zur
Schuldenbremse eine Aufweichung der bisherigen Regelung zu verhindern. Als nötig
erachtete die FK-NR diese Motion, weil sie befürchtete, dass der Bundesrat aufgrund
des Tiefzinsumfeldes Überschüsse im Bundeshaushalt nicht mehr zwingend und
vollständig für den Schuldenabbau einsetzen möchte. Anzeichen für eine solche
Lockerung waren gemäss den Zuger Nationalräten Aeschi (svp, ZG) und Pezzatti (fdp,
ZG) mehrfach vorhanden: der Auftrag des Bundesrates an das EFD, eine „symmetrische
Bewirtschaftung des Ausgleichskontos" vertieft zu prüfen; der Antrag des Bundesrates
beim Voranschlag 2016, Migrationsausgaben von CHF 400 Mio. als ausserordentlich zu
verbuchen; sowie die Motion Müller (cvp, LU), die forderte, dass künftige Überschüsse
auch für die Mitfinanzierung von budgetierten Mehrausgaben im Bereich der
Sozialversicherung verwendet werden können. Eine Lockerung der Schuldenbremse
würde jedoch gemäss FK-NR beim Staat jährlich Mehrausgaben von bis zu CHF 1 Mrd.
nach sich ziehen und damit zu einer weiteren Vergrösserung der Ausgaben zulasten der
nächsten Generation führen. 

Demgegenüber argumentierte der Bundesrat, dass sein Auftrag an das EFD die
Schuldenbremse selbst nicht tangiere. So bestehe das Ziel der Schuldenbremse in
einem dauerhaften Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen, sie verlange
entsprechend eine Stabilisierung der nominellen Schulden. Stattdessen seien aber seit
2006 dank strukturellen Überschüssen Schulden in der Höhe von CHF 20 Mrd. abgebaut
worden. Diese systembedingten Budgetunterschreitungen hofft der Bundesrat in
Zukunft für andere Zwecke als ausschliesslich für die Schuldenreduktion verwenden zu
können. Er beantragte entsprechend die Ablehnung der Motion, da diese der Prüfung
dieser Frage durch das EFD vorgreifen würde. Thomas Weibel (glp, ZH) ergänzte, dass
neben der Stabilisierung der nominellen Schuld auch die konjunkturpolitische
Stabilisierung zu den Hauptfunktionen der Schuldenbremse gehöre. Dadurch, dass aber
zu hohe Fehlbeträge im Ausgleichskonto innerhalb dreier Jahre abgetragen werden
müssen, während Überschüsse nicht verwendet werden können, werde „die
konjunkturpolitische Wirkung der Schuldenbremse torpediert". Von dieser
Argumentation liess sich der Nationalrat jedoch nicht überzeugen und pflichtete mit
seinem Votum zur Annahme der Motion dem Argument von Albert Vitali (fdp, LU) bei,
wonach sich das Parlament frühzeitig gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse
positionieren müsse. 

Der Ständerat liess sich hingegen nicht auf eine inhaltliche Beratung der Motion ein,
sondern nahm einen Ordnungsantrag Graber Konrad (cvp, LU) mit 34 zu 9 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Dieser verlangte die Sistierung der Behandlung der Kommissionsmotion,
bis die WAK-SR den Bericht des Bundesrates „Zukunftsperspektiven für die Schweiz",
der auf einem Postulat Grabers beruht, beraten konnte. Der Luzerner Ständerat hatte
argumentiert, dass er mit seinem Ordnungsantrag vor allem verhindern möchte, dass
dieselbe Diskussion zweimal geführt werden müsse. 32

MOTION
DATUM: 08.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Die Neue Finanzordnung 2021 soll es dem Bundesrat ermöglichen, die direkten
Bundessteuern (DBST) und die Mehrwertsteuer (MWST) befristet bis zum 31. Dezember
2035 auch weiterhin erheben zu können. Die geltende Finanzordnung erlaubt ihm dies
lediglich bis 2020. In der Wintersession beriet der Nationalrat als Erstrat den
entsprechenden Bundesbeschluss. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Steuern – sie
machen gemeinsam mit CHF 42 Mrd. pro Jahr mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus – war die Verlängerung an sich unbestritten. Diskutiert wurde
stattdessen über die Frage, ob die Regelung wie bis anhin befristet werden soll oder
nicht – und allenfalls auf wie viele Jahre. Im Vernehmlassungsentwurf hatte der
Bundesrat wie bereits im Bundesbeschluss zur Neuen Finanzordnung im Jahr 2002 eine
Aufhebung der Befristung vorgeschlagen. Die Kantone hatten eine solche Änderung
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grösstenteils befürwortet, die Verbände waren ungefähr zur Hälfte dafür, die Parteien
lehnten sie jedoch mehrheitlich ab. Der Bundesrat strich entsprechend den Vorschlag
aus dem Bundesbeschluss, was die Nationalräte jedoch nicht von dessen Diskussion
abhielt. Die sozialdemokratische und die grüne Fraktion beantragten durch einen
Antrag Birrer-Heimo (sp, LU) eine Aufhebung der Befristung mit der Begründung, dass
die Erhebung dieser Steuer aufgrund ihrer Relevanz sowie mangels Alternativen nicht in
Frage gestellt werden könne und daher die regelmässig wiederkehrenden
Abstimmungen darüber keinen Demokratiegewinn, sondern lediglich unnötige Kosten
mit sich bringen würden. Eine erneute Befristung sei zudem nicht zentral für die
kritische Diskussion des Steuersystems des Bundes sowie dessen Ausgaben und
Einnahmen, da eine solche kaum im Rahmen der Neuen Finanzordnung, sondern im
Rahmen von Sachabstimmungen stattfinde. Auf der anderen Seite bevorzugte die SVP-
Fraktion, in Form eines Antrags Amaudruz (svp, GE), eine Befristung der Steuern auf 10
anstelle von 15 Jahren, was dem Volk eine häufigere Überprüfung der Angemessenheit
dieser Steuern erlauben würde. Für den bundesrätlichen Vorschlag argumentierte Leo
Müller (cvp, LU), dass eine erneute Befristung auf 15 Jahre einerseits der Tatsache
Rechnung trage, dass die Aufhebung der Befristung der Bundessteuern bereits 1977,
1979 sowie 1991 an der Urne abgelehnt worden war, dass sie andererseits aber das Volk
nicht bereits in kürzester Zeit wieder an die Urne rufe – wie es bei einer Befristung auf
10 Jahre der Fall wäre. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Nationalrats und nahm
den Entwurf des Bundesrates mit 178 zu 9 Stimmen an. Bestätigt wurde damit auch die
Streichung einer mit dem Inkrafttreten des Biersteuergesetzes vom 6. Oktober 2006
hinfällig gewordenen Übergangsbestimmung zur Erhebung der Biersteuer (Art. 196 Ziff.
15 BV). Die Vorlage geht nun an den Ständerat, abschliessend werden Volk und Stände
über die Verlängerung der Erhebung der Bundessteuern entscheiden. 33

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mit der Motion Müller (cvp, LU) „Neuer Spielraum für die Verwendung von
Überschüssen" soll der Bundesrat beauftragt werden, Möglichkeiten aufzuzeigen,
Überschüsse im Bundeshaushalt bei einer Netto-Schuldenquote von maximal 10
Prozent des BIP in Zukunft zur Hälfte für den AHV-Ausgleichsfonds einsetzen zu
können. Der Motionär stösst sich daran, dass Überschüsse aus dem Budget unabhängig
von der Schuldenhöhe ausschliesslich für den Schuldenabbau verwendet werden
können und somit dringende Aufgaben wie die Sicherung der Altersvorsorge
zurückstehen müssen. 

Der Bundesrat präzisierte die Forderung Müllers, indem er die Verwendung der
Überschüsse gemäss den Vorgaben der Schuldenbremse auf die strukturellen
Überschüsse beschränkte. Diese seien zur Hälfte auf Mehreinnahmen bei der
Verrechnungssteuer zurückzuführen, deren zukünftige Entwicklung jedoch unklar sei.
Würden somit nur die Hälfte der strukturellen Überschüsse aufgrund der Kreditreste an
die AHV ausbezahlt, erhielte diese dadurch rund CHF 600 Mio. zusätzlich zum
jährlichen Bundesbeitrag an die AHV von CHF 8,2 Mrd. (2015). Da der Bundesrat jedoch
allgemein dabei sei, zu prüfen, ob eine Anpassung der Regeln der Schuldenbremse
sinnvoll sei, sei eine Fokussierung auf die AHV verfrüht. Folglich empfahl der Bundesrat
die Motion zur Ablehnung. 34

MOTION
DATUM: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER

Ohne grosse Debatte – einzig Motionär Müller (cvp, LU) und Bundesrat Maurer äusserten
sich zur Motion "Neuer Spielraum für die Verwendung von Überschüssen" – lehnte der
Nationalrat in der Sommersession 2017 den Vorschlag ab, dass der Bundesrat Regeln
ausarbeiten solle, wie in Zukunft nicht der gesamte Überschuss für den Schuldenabbau
verwendet werden müsse. Für die Motion sprachen sich 81 Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der SP-, Grünen- sowie CVP/EVP-Fraktion aus, dagegen stimmten
geschlossen alle anderen Fraktionen (109 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen). 35
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Mit einer 2014 eingereichten Motion wollte Leo Müller (cvp, LU) den Bundesrat
auffordern, auf unverhältnismässige Auflagen im Hinblick auf die Umsetzung der
Energiestrategie 2050 zu verzichten. Müller wollte insbesondere erreichen, dass der
Bundesrat beim Erlass von gesetzlichen Bestimmungen im Energie- und Umweltbereich
die Anforderungen an die Nutzung alternativer Energien nicht ständig erhöht. In seiner
Stellungnahme vom November 2014 entgegnete der Bundesrat, dass es zwar durchaus
zwischen Schutz und Nutzen abzuwägen gelte, dass ihm aber auch nicht an
unverhältnismässig hohen Hürden für Alternativenergien gelegen sei. Die von Müller
vorgebrachte Kritik an Anforderungen zur Vermessung von Erdwärmesonden und am
Verbot zur Ablagerung von Bohrschlämmen wies der Bundesrat zurück und beantragte
die Ablehnung der Motion. Trotzdem fand die Motion in beiden Kammern eine
Mehrheit: Im Juni 2016 stimmte der Nationalrat mit 118 zu 68 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) zu und im März 2017 nahm auch der Ständerat die Motion mit 26 zu 9
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 36

MOTION
DATUM: 15.03.2017
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Ein im Dezember 2011 gefällter Bundesgerichtsentscheid, nach dem der gesamte
Gewinn aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken der
Einkommens- und nicht teilweise auch der Grundstückgewinnsteuer unterliegt,
bewegte Leo Müller (cvp, LU) zur Einreichung einer Motion. In seinem Anliegen forderte
der Motionär die Rückkehr zur alten Praxis der Gewinnbesteuerung von land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken. In ihrer Antwort zur Motion entgegnete
Bundesrätin Widmer-Schlumpf (bdp), das Bundesgerichtsurteil beziehe sich lediglich
auf Baulandreserven. Diese würden vollkommen der Einkommenssteuer unterliegen, da
sie nicht dem land- und forstwirtschaftlichen Kulturland zugeordnet würden, wie dem
Entscheid des Bundesgerichts zu entnehmen sei. Eine privilegierte Besteuerung von
Bauland würde zu einer zusätzlichen Ungleichbehandlung von Landwirten gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden führen. Trotz der ablehnenden Haltung des
Bundesrates wurde die Motion in der Herbstsession mit 95 zu 86 Stimmen bei zehn
Enthaltungen aus dem bürgerlichen Lager vom Nationalrat angenommen und an den
Ständerat übergeben. Gegen das Anliegen hatten sich GLP, Grüne und SP mit einer
Mehrheit aus den Reihen der FDP gestemmt. 37

MOTION
DATUM: 16.09.2013
MARLÈNE GERBER

In Form einer parlamentarischen Initiative forderte Leo Müller (cvp, LU) auf
eidgenössischer Ebene den Übergang vom dualistischen zum monistischen
Besteuerungssystem von Grundstückgewinnen. Konkret würde mit dieser Regelung der
Wertzuwachs von Grundstücken des Geschäftsvermögens in jedem Fall der
Grundstückgewinnsteuer unterliegen, ausser wenn die Gewinne aus wieder
eingebrachten Abschreibungen erwachsen. Nach dem dualistischen
Besteuerungssystem wird nur der Wertzuwachs von Privatliegenschaften der
Grundstückgewinnsteuer unterzogen, während bei Wertzuwachs auf
Geschäftsimmobilien von selbständig Erwerbenden die Einkommenssteuer, bzw. im
Falle juristischer Personen die allgemeine Gewinnsteuer zur Anwendung kommt. Die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) beantragte mit
knappem Mehr von 13 zu 10 Stimmen bei zwei Enthaltungen, der parlamentarischen
Initiative keine Folge zu geben. Dass ein Wechsel hin zum monistischen System wie vom
Initiant angenommen eine Vereinfachung der Grundstückgewinnbesteuerung darstellen
könnte, wurde von der Mehrheit der Kommissionsmitglieder bezweifelt. Weiter wäre
mit hohen Steuerausfällen bei Bund und Kantonen zu rechnen und insbesondere
würden Gruppen mit grossen Wertzuwachsgewinnen bevorzugt. Letzteres stünde in
Konflikt mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit. Eine starke bürgerliche
Kommissionsminderheit stützte das Anliegen der Initiative, indem sie das geltende
Besteuerungssystem als unnötig kompliziert kritisierte und in vorliegendem Ansuchen
eine mögliche Vereinfachung sah, von der die Kantone allenfalls profitieren könnten.
Darüber hinaus sollten die Folgen des Bundesgerichtsentscheides vom 11. Dezember
2011 genau überdacht werden. Hierzu könne die parlamentarische Initiative beitragen.
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Ähnlich uneinig zeigte sich der Nationalrat, schloss sich aber schlussendlich mit 93 zu
82 Stimmen der Minderheit an und beantragte, der parlamentarischen Initiative Folge
zu geben. Während eine relativ geschlossene CVP und SVP mit Unterstützung der BDP
erfolgreich den geschlossenen Fraktionen von GLP, Grünen und SP gegenüber traten,
zeigte sich die FDP gespalten. Das Geschäft geht nun an die ständerätliche WAK. 38

Nachdem sich die grosse Kammer im vorangegangenen Jahr bereits für das Anliegen
ausgesprochen hatte, befürwortete in der Wintersession 2014 auch der Ständerat mit
33 zu 4 Stimmen eine Motion Müller (cvp, LU) zur Gewinnbesteuerung von land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken. Somit soll auch der Erlös, welcher aus der
Veräusserung von Bauland aus landwirtschaftlichem Besitz entsteht, erneut der
Grundstückgewinn- und nicht mehr länger der Einkommenssteuer unterliegen. Die
Unterstellung unter die Einkommenssteuer, welche auf einen Bundesgerichtsentscheid
aus dem Jahr 2011 zurückging, hätte gemäss Markus Ritter, dem Präsidenten des
Schweizerischen Bauernverbandes, zur Folge gehabt, dass Bauernfamilien jährlich CHF
500 Mio. mehr an Steuern und Abgaben bezahlen müssten. Wie bereits 2013 im
Nationalrat, stellte sich die zuständige Bundesrätin Widmer-Schlumpf auch im
Ständerat erfolglos gegen eine so wiederhergestellte Ungleichbehandlung von
Landwirten und dem übrigen Gewerbe; eine Einschätzung, die der Schweizerische
Gewerbeverband teilte. Der Ständerat folgte bei seinem Entscheid seiner beinahe
einstimmigen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), welche nach
Kenntnisnahme eines Verwaltungsberichts den gesetzgeberischen Handlungsbedarf
nicht in Abrede stellte. 39

MOTION
DATUM: 08.12.2014
MARLÈNE GERBER

Der Nationalrat hatte 2013 einer parlamentarischen Initiative Müller (cvp, LU) Folge
gegeben, welche für Grundstücke den Übergang vom dualistischen zum monistischen
Besteuerungssystem fordert. Wie eine parallel behandelte Motion nahm auch dieses
Anliegen von Leo Müller seinen Ursprung in einem umstrittenen
Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2011, wonach landwirtschaftliche
Grundstückgewinne auch über die Anlagekosten hinaus der Einkommenssteuer
unterliegen. Trotz dem sehr knappen Stimmenverhältnis in der ständerätlichen
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), deren Mehrheit ihrem Rat das
Anliegen schliesslich nur mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten zur
Ablehnung unterbreitete, fiel der Entscheid des Ständerates in der Wintersession 2014
deutlich aus: Mit 33 zu 3 Stimmen beschloss die Kantonskammer entgegen dem
Nationalrat, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben und erledigte somit
ein Anliegen, das gemäss Kommissionsmehrheit in die Steuerhoheit der Kantone
eingegriffen hätte. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2014
MARLÈNE GERBER

In Erfüllung einer Motion Leo Müller (cvp, LU) präsentierte der Bundesrat im März 2016
seine Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke, mit dem die Rückkehr zur 2011 aufgelösten Praxis
der Gewinnbesteuerung besiegelt werden soll. Wertzuwachsgewinne aus dem
Anlagevermögen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sollten somit nicht
mehr länger vollumfänglich, sondern privilegiert besteuert werden. In der
Vernehmlassung hatte sich die Mehrheit der Kantone, die FDP (mit Ausnahme der
Waadtländer Sektion), die SP und nicht zuletzt auch die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, der Schweizerische Gewerbeverband und
der Gewerkschaftsbund gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen. Vorgebracht
wurden unter anderem Bedenken zur Rechtsgleichheit, da Landwirte erneut gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden bevorzugt würden. Zudem wurde die Befürchtung
geäussert, dass bei den Kantonen mit Mindereinnahmen zu rechnen sei. Explizit
begrüsst wurde die Rückkehr zur bisherigen Praxis von der SVP und der CVP, den
Kantonen Freiburg, Genf, Nidwalden, Tessin, Waadt und Wallis sowie einer Mehrheit der
stellungnehmenden Verbände und Organisationen, darunter auch der Schweizerische
Bauernverband. 41
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Umweltschutz

Gewässerschutz

Eine von der bürgerlichen Mehrheit der UREK-NR unterstützte Motion störte sich an
den Auswirkungen der revidierten Gewässerschutzverordnung auf die Landwirtschaft.
Die Anpassungen der Verordnung wie auch des entsprechenden
Gewässerschutzgesetzes waren in den Vorjahren als Antwort auf das Anliegen der
Volksinitiative „Lebendiges Wasser“ erfolgt, worauf die Initiative denn auch
zurückgezogen wurde. In ihrem Anliegen verlangten die Motionäre eine Lockerung der
Gewässerschutzbestimmungen zugunsten der Landwirtschaft. Der Bundesrat plädierte
auf Ablehnung des Anliegens. Er vertrat die Ansicht, dass bestehende Regelungen
bereits genügend Raum liessen und eine Lockerung betreffender Bestimmungen den in
der Beratung der Gewässerschutzgesetzrevision im Jahr 2009 erarbeiteten
Kompromiss unterlaufen würde. Dieselbe Ansicht vertrat die Regierung auch in ihren
Antworten auf die Motion Müller (cvp, LU) und das Postulat Vogler (csp, OW), die sich
ebenfalls an den neuen Bestimmungen zur revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
stiessen. Im Nationalrat obsiegte das Anliegen der von einer Mehrheit der UREK-NR
gestützten Motion, indem sich eine bürgerliche Mehrheit mit 94 zu 89 Stimmen bei drei
Enthaltungen knapp gegen den Minderheitsantrag der Kommission und die
geschlossenen Fraktionen der GLP, der Grünen und der SP durchsetzte. Im
bürgerlichen Lager zeigte sich insbesondere die BDP gespalten und immerhin ein
Drittel der CVP/EVP-Fraktion unterstützte die Gegnerseite. Nach der
parlamentarischen Beratung im Nationalrat wurden Stimmen von Seiten der Fischerei-
und Umweltverbände laut, die dem Kommissionssprecher Daniel Fässler (cvp, AI)
vorwarfen, die knappe Abstimmung mittels Verwendung unwahrer Aussagen gewonnen
zu haben. Der Sprecher hatte während der Beratung verlauten lassen, die Bau-,
Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) unterstütze die Motion einhellig,
obwohl vom Gremium zum betreffenden Zeitpunkt keine Stellungnahme vorlag.
Daraufhin stimmte die BPUK über das Anliegen ab und sprach sich im September klar
gegen die Unterstützung der Motion aus. Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für das
Anliegen, äusserte aber Bedenken, dass die Annahme des Geschäftes zu einer erneuten
Initiative von Seiten des Fischereiverbandes führen könnte. Der Ständerat beriet das
Anliegen im Berichtsjahr noch nicht. 42

MOTION
DATUM: 12.06.2012
MARLÈNE GERBER

Die 2011 in Kraft getretenen Änderungen des Gewässerschutzgesetzes provozierten
weiterhin Opposition. Die Revision war als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative
„lebendiges Wasser“ geschaffen worden. Die sogenannte Renaturierungs-Initiative
wurde daraufhin von den Initianten zurückgezogen, da diese ihre Interessen
angemessen berücksichtigt sahen. Eine im Vorjahr lancierte Motion Leo Müller (cvp, LU)
verlangt nun Möglichkeiten zur Unterschreitung der minimalen Breite des
Gewässerraumes zum Schutze der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder anderer
Interessen. Die neue Regelung, die einen absoluten Schutz der Gewässerräume fordere,
lasse keine haushälterische Nutzung der Ressource Boden zu und das Ausscheiden der
Gewässerräume bedeute eine Enteignung der Grundeigentümer, was der
Rechtssicherheit widerspreche. In seiner Antwort zum Vorstoss verteidigte der
Bundesrat die Festlegung des Gewässerraums als zentrales Element der
Kompromisslösung des damals erarbeiteten Gegenvorschlags zum Volksanliegen und
verwies auf die gesetzlichen Ausnahmeregelungen und den bestehenden Spielraum der
Kantone, insbesondere im Umgang mit Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum. Obwohl
Bundesrätin Leuthard (cvp) in der Herbstsession des Nationalrats darüber hinaus
erläuterte, dass der Bund in Zusammenarbeit mit der Bau-, Planungs- und
Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK)
Merkblätter zur Festlegung des Gewässerraumes im Siedlungsgebiet sowie in
landwirtschaftlichen Gebieten aktuell erarbeite, resp. bereits erarbeitet habe, nahm die
grosse Kammer unter Opposition der SP, der Grünen und der GLP die Motion mit 104 zu
82 Stimmen an. Ein vom Schweizerischen Fischereiverband in Auftrag gegebenes
Gutachten hielt eine voreilige Gesetzesanpassung indes für staatspolitisch bedenklich.
Es gelte, eine erste Evaluation der Auswirkungen abzuwarten. 43

MOTION
DATUM: 26.09.2013
MARLÈNE GERBER
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Ähnliche Anliegen wie die Motion Müller (cvp, LU) sowie eine im Jahr 2012 vom
Nationalrat behandelte Motion der UREK-NR verfolgten vier im Jahr 2013 eingereichte
Standesinitiativen der Kantone Aargau, Graubünden, Nidwalden und Zug. Gleich wie
die fünf bereits 2012 deponierten kantonalen Initiativen aus Schwyz, St. Gallen, Luzern,
Schaffhausen und Uri forderten sie eine Anpassung des Gewässerschutzgesetzes
(GSchG) zur besseren Berücksichtigung von Interessen der Landwirtschaft und
Siedlungsentwicklung bei der Festlegung des Gewässerraumes.

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
MARLÈNE GERBER

Am 7. April befasste sich die UREK-SR mit einer Vielzahl von Anliegen, die im Nachgang
zur Revision des Gewässerschutzgesetzes und dessen Verordnung betreffend
Ausscheidung des Gewässerraums eingereicht worden waren. Die insgesamt neun
Standesinitiativen, wovon fünf im Jahr 2012 und vier weitere im Folgejahr deponiert
worden waren und welche allesamt auf eine stärkere Berücksichtigung der Forderungen
von Seiten der Landwirtschaft, der Gemeinden und der Grundeigentümer gegenüber
ökologischen Anliegen pochten, stiessen in der UREK der Kantonskammer auf wenig
Zustimmung. Diese begrüsste den eingeschlagenen Weg der Verwaltung und sah mit
Ausnahme der Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum kaum zusätzlichen
Handlungsbedarf. Letzteres Anliegen befürwortete die Kommission im Rahmen einer
Motion ihrer Schwesterkommission. Die UREK-SR stellte sich zudem gegen eine Motion
Leo Müller (cvp, LU), die eine Unterschreitung der minimalen Breite des
Gewässerraumes ermöglichen wollte. 2013 war das Anliegen vom Nationalrat
befürwortet worden. Der Ständerat äusserte sich 2014 lediglich noch zur Motion UREK-
NR. 44

STANDESINITIATIVE
DATUM: 07.04.2014
MARLÈNE GERBER

Zeitgleich mit seinem definitiven abschlägigen Entscheid betreffend die neun
Standesinitiativen zur Lockerung des Gewässerschutzgesetzes schickte der Ständerat
auch eine vom Nationalrat bereits angenommene Motion Leo Müller (cvp, LU) endgültig
bachab. Dies entgegen des Willens der UREK-SR, welche ihrem Rat mit Stichentscheid
des Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) im Herbst 2015 empfohlen hatte,
die Motion anzunehmen. Das Anliegen forderte die Erlaubnis, die minimale Breite des
Gewässerraumes unterschreiten zu können, sofern dies der besseren Berücksichtigung
der landwirtschaftlichen Nutzung oder anderer Interessen diene. Die knappe
Kommissionsmehrheit erwog, dass die bisher unternommenen Schritte zur
Konkretisierung der im Rahmen des Gegenvorschlags zur Renaturierungs-Initiative
erfolgten Bestimmungen – namentlich durch den unterdessen abgeschlossenen ersten
Teil der Verordnungsrevision sowie durch die Annahme einer Motion der UREK-SR und
einer abgeänderten Motion der UREK-NR – zwar in die richtige Richtung weisen
würden, jedoch noch mehr unternommen werden müsse, damit Agrar- und Bauland
nicht gefährdet werde. Im Gegenzug warnte eine starke Kommissionsminderheit, dass
der im Gegenvorschlag erarbeitete Kompromiss, der damals zum Rückzug der
Volksinitiative des Fischereiverbands geführt habe, bei Annahme der Motion gefährdet
werde. Deutlich klarer lagen die Fronten schlussendlich im Ständerat: Mit 11 zu 33
Stimmen folgte dieser der Kommissionsminderheit und beerdigte das Anliegen. 45

MOTION
DATUM: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Während der Sommersession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer
parlamentarischen Initiative Carobbio Guscetti (sp, TI), welche eine landesweite
Bewilligungspflicht für besonders kostspielige medizin-technische Geräte zum Inhalt
hatte. Die Initiantin begründete ihr Anliegen damit, dass ein Überangebot
entsprechender Geräte zu einer erhöhten Nachfrage nach diagnostischen Tests und in
der Folge auch zu höheren Gesundheitskosten führe. In Kantonen wie dem Tessin,
Neuenburg oder Jura existierten bereits vergleichbare Regelungen. Während Carobbio
Guscetti von ihrem Parteikollegen und SGK-SR-Minderheitensprecher Pierre-Alain
Fridez (sp, JU) Rückendeckung erhielt, empfahl Thomas de Courten (svp, BL) im Namen
der Kommissionsmehrheit, der Initiative keine Folge zu geben. Dabei argumentierte er
mit der bestehenden Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in welche
eingegriffen würde. Stattdessen erachte die Kommission Massnahmen zur
Wettbewerbsstärkung im Gesundheitswesen als angezeigt. Mit 137 zu 52 Stimmen (bei 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
JOËLLE SCHNEUWLY
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Enthaltungen) gab der Nationalrat dem Geschäft keine Folge. Die Fraktionen der SP und
der Grünen stimmten zusammen mit einer Person aus der SVP geschlossen für
Folgegeben. Die restlichen Fraktionen lehnten die Initiative ab. 46

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Der Nationalrat überwies diskussionslos eine Motion Fridez (sp, JU) zur Beratung an den
Ständerat, welche eine Aufnahme der ärztlich verordneten Leistungen von
Podologinnen und Podologen für Diabeteskranke in den Leistungskatalog gemäss KGV
fordert. Ziel der Motion ist eine verstärkte Prävention kostenintensiver
Folgeerkrankungen aufgrund von Verletzungen der Füsse und deren verzögerter Heilung
bei den betroffenen Patienten. 47

MOTION
DATUM: 28.09.2012
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies in der Herbstsession ohne Debatte eine Motion Fridez (sp, JU),
die der Nationalrat bereits im Vorjahr angenommen hatte. Damit sollen die Leistungen
von Podologinnen und Podologen für Diabeteskranke in den Leistungskatalog gemäss
KVG aufgenommen werden. 48

MOTION
DATUM: 09.09.2013
FLAVIA CARONI
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